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84 10. Sitzung des Buntdesrat,es der Republik Ost,erreich. - 27. Juni 1946. 

Beginn der Sitzung: 14 Uhr 10 Minuten. 
Vorsitzender HOllay: Hoher Bundesrat! leh (ner Schriftführ,er verliest hierauf den 

e-r ö f f ne die 10. Sitz.ung des Bundesl'late:s. Wortlaut ,des Gesetze8beschlusses alUs 105 der 
Bevor ich in -die Sitzung eingehe, obliegt Beilage,n'zu den iStenograpiMschen Protokollen 

es mir, dem Bundesrat einet trauriogeMittei- des Nationa1,:nates.) 
Jung zu machoo. (nas' Haus erhebt - sich.) EitIlJe zweite Z 11 S ehr i f t des BtlJndesokanz-
Unser Mitgl1ed, Herr Bundesrat Kar! T 0 I d e, lers vom 19. Juni 1946 lautet: 
ist nach langem, schweren Leiden am 25. Juni "Der Herr Bundespräsident hat mit Ent-
g ,e iSt tor ben. Der Verstorbene, der am schließung vom 19. Juni 1946, Z. 3892, über 
23. März 1888 in Wien geboren wurde, war meinen Antrag gemäß Artikel 73 des Bun-
seit faJSt 35 Jah'l'en selbständiger Handwerk'S- des-VerfaSSlUl1glsgesetzes in der FalSsung 
meister und 'hat Iseine ganze Ar/beitsikraft VOll 1929 für die naJUer der zeitweiligen 
selbstlos Ül den Dienst der gtewerhHchen Verhinderung des Bundesminister,s für 
BertlJfs'Ol"iganisationen gestellt. Diese um- Justiz,_ Dr. Josef Ger Ö, den -Herrn Vize-
fa,ssende, verdienstvolle Tätigkeit voUstä1ndig klander Dr.Adolf Sc h ä r f mit der Ver-
zu würdigen, .wird Aufga'be der fachlichen tretung des gooBlIluteu B.U1JJd,asrnini.stoers be-
BefiUJfso~ganisBtioll sein. UlliS war der .Bun- _.. tl'iaut. Hievonboohre ich mich mit d,em Er-
<lesmt Tolde, der als -Mibglieddes Wiener suchen um gefällige KenntlntilS!l1ahme Mittei-
Landtage.s .ln den Bundesrat entJStendet worden l.u~g zu mac~etn." " . 
ist stets ein lieber und kameradschaftlicher Belde ZU8chmften w.erden zur K e n nt n 1 S 

Mitarbeiter. Sein Scheiden aus' unserer Mitte g te n 0 m m e n. _ 
.wird 'Von allen Mitgliedern dieser Körper-! E i ~.g e la n ,g t ;si~d ferner die, Gesetzes
schaft be:dauert und ,schmerzlich empfunden. beschlu~ls,e de.s Natmonalrates vom 13. und 
Wir werden ihm stets 'ein treues Andenken 18. Jum 1946, d:eroo Beratung GegeIllStand 
bewahren. der Tage,s0r:<in'lmg i:st .. _. . 

Sie hahenn-ich nieine Herren zum Zeichen Der VorsItzende teIlt. mIt, daß <he Tages~ 
der Trauer :on ihren Sitzen erhoben. Wir ordnung um fünf P\lnIkte erweitert wUfide, die 
werden dies dem Protokoll der heutigen Sit- g~~äß § 29 der ,G~~c?äftso~ruUDJg .. den Ob
zung e'inverleiben. mannern der zust~ndIgen _ A:uSlsehuSise zur 

Ich möc.hte noch mitteilen daß das Le,ic.hen- Vorber,atung zugewI'esen WlUrden. 
begängnis unseres KolleC1e~ Tolde am Mon- Gemäß § 30 der Gescl1äftsoTdnwng wird mit 
tag, den 1. Ju.li, um 14 Uhr, auf dem Baum- lder ,erfordedichen Zweidri~telm~hr11:cit be
g.artner F.riedhof stattfindet. Di,e Herren wer~ schloss-en, von .~er Ver Y!l elf alt 1 g U ~ g . 
den gebeten, so'weit es ihnen möglich ist, M1 td?r AUlssc.hußb~rIchte .SOWI~ von deT 24stUIlJ
dem Leichenbegängni's: teilzunehmen. dIgen V,e r tel I u n g·s f r 1 ,s t Abstand m 

nehmen. 
* 

Sod·ann erklärt d·er Vorsitzendre dals Proto~ 
koll der Sitzung vom 5. Juni 1946 als g e
nehmigt. 

E n t:s c h u 1 d.i g t isind di,e "'Bundesräte 
Dr.-Lng. L e eh n er, L el ch in, p·r. H i e r
m ,an n, H ü trt ,e n he r g·e r, M.a n t 1 e rund 
Mia tzke. 

E :i. n gel a n g t i/st eine Z u s c h r tf t des 
Bundeskanzlers lng. F i g I vom 14. Juni 1946 
an den Vorsitzenden des Bundesrates. -Sie 
lautet: 

"DasPrä&~diull1 des Nationalroate:s hat 
dem Bunde'skanzler mit Schreilben vom 
13. Juni 1946, Z.107/N.R.l1946, -den bei~ 
Hegenden Gesetzesbeschluß vorn 13. Juni 
1946 über die AJUfJllahme ein9ls Dollarkre
dites übermittelt. 

Da dieser Gesetzesbe:schluß zu d.en im 
Artik<el 42, Abs. (5), des Bunde's-Verfas
sungsgesetzes in der Fassunrg von 1929 an
geführten Beschlüssen gehört, beehrt sich 
das Bundeskanzler,amt zu er.suchen, den 
Gesetz.esb9lschluß d,em Blllinder,at rur Kennt-
niJs zu bringen." 

Ferner wird gemäß § 27, Punld E, der Ge~ 
schfiftsordnung mit der erforderlichen Zwei~ 
drittelmehrheit !beschlossen, .den Punkt 11 der 
T~gesordnung, betreUend die El'Istattung 
eines Dfieiervorlschlag,es an den BmldeSprälS'i
d,enten für die Ernenlll'oog von Mitgliedern 
des VerfaSlStungsgerichtsbofes, von der Tages
ordnung ,abrusetzen und in der nächsten 
Sitzuug zu behandeLn. 

Auf Vorschlag des Vo.,sitrenden beschlißßt 
der Bundesr,at, dite neuaufg,enommenen fünf 
Punkte der Tagesordnung vor den angesetz.ten 
Wahlen zu behandeln. 

Der Vorsitreude teilt ferner mit, daß in 
der letZiten SitruIlg die Brururlesräte Doktor 
L at q. k a, L es k 0' V ar und Dr. Lu g
m a y e r eine Anfrage .an den BllD!desmini
st,er für Volksernährung ,gestellt haben, die 
sofort an die zustäJndige Stelle weiterg,eleitet 
W1lfide. Eine Antwort auf diese Anfrage ist 
beim VoflSlitzenden des tBunde,srates biJSher 
nich.t eingelangt. Das Hau~ genehmigt seinen 
Vorsehlag, die Be.antwOl'tulll/g dieser Anfrage 
im Bundesmbrrsterium für Vol~8'ernährung 
zu ul'g,ie,r,en. 
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10. Sitzung des BUiDldesrates der R.epublik österrei~h. - 27. Juni 1946. 8S 

. Als 1. Punkt der Tagesordnung gelangt der 
GesetzetSooschluß des Nartiooalrates vom 
13. Juni 1946, betreUend das Wiederverlaut
barungsgesetz, rur Verhandlung. 

Berichterstatter Dr. n,schek: Hoher Bun
desrat! Es handelt JSich ibier um .mn Gesetz, das 

. bereits -in einer etw,8lS ,anderen Form von der 
Provli'sorischen StaatsregLerung beschlossen 
Uifildi.m Staatsgese.t:ZIblatt.1945 publiziert, je
doch dann über Anforderung das Alliierten 
RatetSZIllrückgezo.gen wuf1de, weil es nach 
Auffassung des Al1iJi,erten Rat'es mit dem 
Grundsatz der TrenIll1IDg von Legislative und 
Exekutive UIIlVierein:bar 1,st. Es war daher not
wendig, ein ähnliches Gesetz bald wi,eder 
e,inzubringern, und das ist mit dieser Regd.e
rungsvorl.age gescbehen. Nach· dem Bericht 
d,es JustilJauS!sohu.sses des Nationalrates ist 
dieses neue W~ederv,erlautbal'lll1lgsgesetz ge
eignet, dem' Wunsche der AUüerten iilllSofern 
Rechnung zu trRlgen, alls da's P,ar1a:ment selbst 
in den V org,mg bei der WiederV'erlautbarung 
dadurch .eingeSchaLtet wird; daß·die Ermäch
tilgung für die Wi-ederverlaut'oorUIlJg durch 

BUllldesrat Deck: Hoher Bundesrat! Die Ab
sicht, die diesem Gesetz. mgl"UD!de liegt, ,ist 
durchaus begrüßens,wert. Es ist ·eine Tatsache, 
daß die Rechtsv'erhältn1S1Se in österr.eich 
.durch die geschichtlichen Ereignisse durchaus 
unübersichtlich geworden sind .. EiIle Abhilfe ... 
ist bjer daher dr.ingend .geboten. Die Unüber
sJchtliJc,h~eH der· Rechtsverhältnisse in öster
reich ·soll durch di,esoes G.esetz v,e·rroi11lgert wer
den. Ganz behoben. kann sie nicht werdeJl. 
Die Verri:ng.erung der Unüber,sichtlichketit der 
Recht'Sv·erhä1tn~Soe ist die ,eine, duroltaus 
positiv·e Seite des Gesetzes. Durchaus negativ 
zu werten ist dagegen d.er Umstand, d,aß durch 
di.eses Gesetz nun Gesetze wiederverlarutbart 
werden können, 'sicherlic.h auch zur Wieder
verlautooI'UlIllgkommen und diamit Rechts
'kr,aft 'erLangen werden, die aus einer Zeit 
stammen, illn derösterreicll durchaus nicht als 
demokr.aHscher Staat' aufzuf:aslsen war und 
durchaus nicht von 'sich sagen konnt'e, daß 
die Ues-etzgebumg auf einer demokr,atLschen 
Gr.unJd1age gehandhabt wurde. Drals ist ein 
sehr großer M3lIl,gel. 

den parlamentarischen Gesetzgeber erteilt Her Vertl"e'ter des Justi'1A1lini:steriums hat 
wird und anderel"Seits dadurch, daß di'e wie- bei der BehandLUI1lJg dieser Frage im Aus
derverl3lUtbart,en Rechtsvorschriften dem Na- schuß für Verfassungs- und .Reclltsang·elegen- . 
tiölllialrat vOf.lJulegen sind'. . ,heiten darauf hinge'Wi'esen, d'aß eine vor-

Der wesentUche Inhalt des ganzen Gesetzes herige Vodage ,8111' den Nationalrat dazu 
bes,tehl darin, daß di,e Bundesministerien fUhr,en würde, daß das T,empo, in dem die 
ermächtigt werdern, österreichtsehe Rechts- Wiederverlau~b'al'lung mancher .Gesetze er
vorschriften,. die Angelegenheiten betr,elfen, foLgen muß, ungeheuer ve~langlSamt und so 
für die nach den Bestimmung,en des Bundes- der Zweck dieses G.e!setzes nicht erreicht 
V,erf.assungsgeJs,etzes in der Fassung v()n 1929 würde. Gegenüber ·der ursprünglichen. Re
dem Bunde die Gesebgeburn.g oder die Ge- gier:ungsvor1a:ge ~&t schon im Nationalrat 
setz.g.ebU!I1g übe,r die Grundsätze zusteht, dnerrei,cht worden, :daß die wiederzuv.erlaut
ihrer durch ;spätere Vorschriften ergänzten barenden Geg.etze dem Nationalrat nicht 

. oder abgeänderten F,asSl\l!D)g dturch Kund- vierteljährlich, sondern U1Ilmittelbar nach 
machung mit l1echtsv,erb.indlicher W.irkung ihrer Verlautbarung vOf7JUlegen seien. Der 
neu zu v·erlautbaren. § 2 ,des Gesetze!s, der Nationalrat hat dadurch jederzeit die Mög
·cLarauf folgt~ gtbtgewis:se Einzelheiten 'bezüg- lichkeit, jene Gesetze, ,dte in die zweite 
lieb der eventuellen AbänderUil1lg,elll der Ge- österreiehi-sohe Republik nicht passen, auf'zu
·setze, und zwar in Form einertaxativeln Auf- heben oder auf dem Wege von Initiativan
zählung der zur Wiederv·erI.autbarung be:ru- ,I träg.en zu ändern. Das stimmt, aber wir kom
foo,en Z-entr.a1behöl'iden. § 3, der auch noch men daiberi doch nicht um die Tatsache 
w.esentlich ist, 'ist oauf Besc:hluß d,es_> Justiz-I herum, daß ,durch die W1iederverlautbarung, _ 
ausschusses des Nationalflatesgegenüber der die auf rein verwa1tungsmäßigem Wege ge
ursprünglichen Hegi~rung1svorl,age etwas ab- schieht, doc:h auch Gesetze Re,c.h.t:skl'iaft ertan
geändert wOflden, und zwar in dem Sinne, ge!Il können, die in unseren heutigen öster
daß die wiede:rv,erlautbarteln R>echtisvor'schrif- reiehilSchelIl demokratischelll Staat wenig 
ten unverzügliCih dem NatiOIplrat zur Kennt- hereinp:aiSiSen. Wir haben daher gegen dieses 
nis ·zu bring.en slind, währEmd uv.sprüllglich Gesetz schw,ere Bede:p.'ken, die wir nur inso
eine vier,teljährliche Berichtel'lStattung hier- f,ern zurückJstellen können, als. w.ir uns der 
üher v()l'Igesehern war. Tatsache nicht vefischließen, daß dllls Ge'5etz 

feh glaube, ich kann es mir erspar,en, auf an und. für sich notwendig ist, um eben die 
die weiteren Einzelheiten dieses G.e1setzes, Reohtsverhä1tn:isse klafler und übersichtlicher 
dlie ziernlie,h .s,elostv·erständlich sind, einzu- zu gestalten. Ieh veTwe1se aber darauf, daß 
gehen, und stelle hlemitden A 111 t rag, daß durch dieses Gesetz' nicht nur in Hinlqmft 
der Bundesrat k e Ii n e n Ein 'S p r TI c.h ge- Witederverlautharte Gesetze Rechtskraft er
gen ,dieses Wiederver1autbar:ungsgesetz er- balten, ,so.ndern d,aß auch ,die- 'bisher von der 
heben möge. Sta.atsk.an:zlei herauSl~eg8lben'en Hefte der 
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86 10. Sitzung des BUlIlldesrates der Republik 'österJ'ieich. - 27. Juni 1946. 

"Amtlichen Sammlung wiederverlautbarter 
österrelichischer RechtsVOJ'isc.hrifte:n" damit Ge
setzeskraft erhaUen. Ich v-erwe:iJse darauf, daß 
in dieser Sammlung auch Gesetze enthalten 
sind, Idie heute weder ihrem InhaU noch ihrer 
Form nach begrüßenswert Blind, um meht 
den AusdruClk:; "tragbar" zu gebr,aucheq. Ich 
verweise dal'lauf, daß sieh darUlIlterz.um Bei
spiel auch dlals Gesetz über die Wiede,re·in
führU!Il!g der Todesstrafe im OtrdentliClhen 
Verf,ahre'Il befinde1, ein Gesetz., das aus dem 
Jahre 1934 s-tammt, sowie das Gesetz-z.um 
Schutz des Staates aus dem Jahre 1936. Es 
wird notweiIlidilg sein, daß der Nationalrat 
auch di,ese Gesetze und ihre TI'Iag.b:arkeirt für 
d.ie hetUtige Zeit eilller ,sehr !'laIBchen und 
erns,uichelll Prüfung unterzieht. 

Wir were·en dem Gesetz unsere Zustim
mung nicht v·er,sagen,-8!ber wi,r wollen nach
drück1iClh 'Und iIn all'ElIr öffetnUichkeit u:nsere 
Bedenken äußern und ho:ll€!ll, ',daß der Natio
nalrat -die Mögl'i:chkeit haben wiJ'id, wirkl1ch 
sofort in jedem einzelnen Falt die wiederzu
verlautbarenden Geg.et~e entsprechend zu 
prüfen. 

• 
Dei!' An t rag des Berichterstatters, gegen 

den vorliegenden Gesetzesbeschluß d,es Natio
nal~ates k.e I~n e n Ein s p r U eh zu el'!lleben, 
wird a rn gen 0 m m e n. 

Doer 2. Punkt· der Tag-esoronung ist der 
Ge.setz.esheschluß ,de,s Natiomalrates vom 
13. JUini 1946, betreffend das Gebühren
anspruchsgesetz. 

im Strafvernahren; 2. eine Vereinheitlichung 
und V-ereiIlifacihung de-f Vorschriften auf 
4iesem T-eilgebiet dels Stl'lafv-erfahfiellllSreehtes 
und 3. eine Erleichterung der Oe'bührenbe
stimmung im Einzelfall durch auß·erhalb des 
Gesetzes au~gestellte Tarife. 

Die T,arife sind im Ge'setz einz.eln nach den 
zuständigen Ressorts angeführt., Ich gI-aube, 
ic:hbrauche den iBunde'Srat -damit nicht 'zu 
s-elhr ,hn Anspruch zu nehmen, und -stelle daher 
den An t ra ,g, gegen d-en vorliegenden Ge
setzbeschluß k ein 'e n E j n s p r u c h zu er
heben. 

* 
Der An t rag des Berichterstatters wird 

an ge n 0 m m e on. 

Als S. Punkt der Tagesor-dnung gelangt der 
Geselzesbeschluß des Nationalrates vom 13. 
Juni' 1946, ·betreffend da,s Schöftenlisten
gesetz, ,zur Verhandlung. 

Bericlhterstatter Deck: Es i.st von vorn
hereiiIl kLä'r, ,daß hei d·er W:iederer:r.itchtung 
österreichs auch dlie Schöf:foogerichte wi,ooer" 
eingefüihrt werden mußten. Die Provi,sorische 
R,egie:rung hat die'Ser· sel'bstverständlichen 
FOfiderrun.g elßltsprochen UM die Schöffen
Hsten durch das Gesetz VO!l11 26. Juni 1945 
wieder leingeführt. Dieses Gesetz der Prov-i
sorisehen Staatsregierung ist natürlich nur a};s 
ein Notgesetz ~u werten, sohon de-shalb, weil 
d'ie Anlegung der Schötlenlisten nicht auf 
normale Weise erfolgen k-ollinte. Sie mußte 
sehr ra;sch vorgeiIlommen werden, matIl hat 
-daher deiIl Au:sweg gefunden, dlie Sehöffen 

BeriClhterstatter Ofenböck: Hoher Bundes- durch die ,anerokannten drei politischen Par
roH Diese Vorlage ist der Gesetze'Slbeschluß teien, die an ,der Relgieru~!JSobi.lid'llll.g beteilJigt 
deos Nationalrates, gemäß dem die VOI"schri'f- Wiaren, rzu bestell eIl. Nun aber mußte dieser 
teIl! ü'ber den iGe'bührenanspruch der Schöffen ZUlStand durch einen definitiv-en !undwirk
und Vertrauenspersonen e-rla'Ssen und die licheiIl Rechffirz.1.IJStand aJbgelöst werden. Man 
Bestimmungen der Strafprozeßor'dnung Ü'ber stand vor der Notwendigkeit, ein Sclhöffen
den Gebühremmspruch der Zeugen, Sachver- ge:se,tz, ,ein Gesetz über die Schö,f,f,elllJlisten zu 
ständigen und Dolmetsc:he im. Strafverfahren sM-affen.· Man hätte .sich dabei lan das alte 
ergänzt werden ,sollenL"das Oebührenan- österreichische Recht anlehnen köooen, doch 
sprucohISlg-es'etiz. 'Mit diese!l11 im Entwiurl vor- hat man davon Abstand genommen, weil die 
Ueigenden BundeSlg-esetz soll der Gebührenan- gesetzllichoen Bestimmungen über die Schöffen 
spruch der Schö'ffen und der Vertrauens- nicht in einem eigenen Gesetz verankert 
p.eflSonen in den zur Bildung der Jahre-s- waren, sondern erst im J,a'hre 1920 dem Ge
li,ste berufenen Kommissionen bei den Ge- setz ü;ber die Geschworenen angefügt 
richtshöfen er-ster Instanz die 'g'esetzliche wurden. 
Grundlage ,erhalten. ZusammeiIl' /dami1t soll Dals neue Gesetz !ist nun ein in sich ge
der Gebülhrenanspruch der Zeugen, der Sach- schlosseu80S Gesetrz, das die AIIll.egung der 
verständigen und -der Dolmetsche im Stralf- Schöffenli<s·ten zum Inh.al.te hat. I~h darf dar
vedahren, der .schon in der Strafprozeßord- auf ver-we,isen, daß, bevor dieses Gesetz. im 
nung verankert ist,mne eingehende Re- Justizausschuß des Noational-rate:s beraten wor
gelung erfahren. Dabei werden folgerule Leit- den i,st, erst ein Meinungsaustauschzwilsc,ben 
gedanken vel'lWirddicht; 1. die Ausschaltung dem beteiligteill Milnisterium rund dem Mag.i
deI, lZul"zeit noch geltenden reichlsrechtliclhen strat der Stadt Wien stattgefunden hat und 
Vorosehriften über den G9IbüohrenaDlSpDueh der daß das Ergebnis dieses Meinungsaustauscl1es 

.Zeug-en, Sachv,el'lständigen und Dolmet,sche I nun in dem neuen Gesetz ZIU sehen ist, lindern 
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bei großen Städteln - n.icht bei Städten mIt 
eigenem Statut, sond-ern.beigroßetIl Städtoo 
mit einer Bevölkerung von mehr alS! 50.000 
Einwoihnern - die Anlagte der Listen in be
sonderer Art Igere:gelt wird. Im übrigen ent
hält das Ge~tz Be.stimmungen über die aUge
mein.en Schöffenlisten, Bestimmungen über 
di'e J,uglendschöff.enHsten lund nelbe.n leiner 
kurzen Bestimmung über die Verwendrung 
d·er GeMstl'lafen di,e Sc·hluß- und überg.angE!
bestimmungen. 

Es jst klar, daß. diese Listen erst aDlgelegt 
werden mÜ!s-sen und daß bis zur Anlage und 
Fertig.stellUlllg di,eser Li'sten auf Grund de's 
bisherigen Zustandes weiter .geafibeitet wer
den muß. Ich darf es mir wohl er,spareon, 
di,ese's8ill sich umfangreiche, SOIllst aher klare 
und verständlicIie Gese,tz hie,r im ,einzelnen 
zubes'pl'echen, und /bitte den Hohen Bundes
rat im SiIme des Bescihlusses des Ausschus-' 
ses., gegen das Gesetz ke i n e n Ein.s p l' u c h 
zu erheben. 

* 

Berichterstatter Dr. Lugmayer: Hoher 
Bundesrat! nie 'kleine Novelle, die uns, hier 
vorliegt, bedeutet die dritte Phase in der 
neuen ,österr.eichischenWährungsgesclhichte. 
Die erste Phase war durch das Notenbanik
Überleitungsgesetz gege'ben, die zweite durch 
das Schillinggesetz und die dritte ist nun 
(He.se Novene zum Notenbank-überleitungs-
gesetz. ' 

Der Endeffekt dieser Nov,elledürfte für 
die öffentlich'keit der sein, daß die öster
re~ichische Nationa.lbank in sehr naher Zeit 
der Verpflichtung de,s Artike1s 101 ihre!' 
Satzungen, regelmäßige Ausw,eise über ihre 
Gebarung, al1so vor allem die Wochenalus
weise, zu veröff,enUichen, die wir aus der 
VOflkriegs,zeit her kennen, nach'kommen wird 
können, so daß die Bevmk,erll'ng wieder be
urteilen kann, wie un.sere Währung tatsächlich 
fundiert i'8t und wie 'S'iesich weiteTent
wickeilt. Wir werden bei der Besprechung 
dielser Novelle siehen, dlaß wir - i~h möchte. 
fast sagen: verwunclerlicherweise, ja 'über
raschenderwei'se - mit dem St,ande 'Unserer 

Dieser Au trag des 
wi~d a TI gen 0 m me n. 

BeliichterstaU,ers Wähl'lurug im allgemeinen zufrieden Isein 
können. Esrst notwendig, dies geradevorder 
öffentlich:keit zu 'betonen, denn ich g€lhe,wohl 
nicht fehl, wenn ich behaupte, d,aß die Ö'f
fentlichkeit uber. Währungsfragen im allge
meinen schlecht unberrichtet ist, obwohl im 
Zll'siammenhang mit der Währurug ,sehr viele 
Fragen in der öffentlichkeitauftau~hen und 
Anlaß ZlU Schwierigkeit-en geben, weil die 

Berichtel'lstatter MiUwisch: Hoher Bundes- Volk~bildung in finanzi-eller und besonde~s in 
rat! Der vorliegende Gesetzentwul'lf, der die wähl'lunlgstechnischer Hinsicht noch viel 'zu 
Ge.nehmigung des Nationalrates Igefunden wünschen übrig läßt. Und nun, meine Her-. 

'hat, beinhaltet im w8'Sentlichen die Regelung ren, zum Gesetz selbst: 

Her 4. Punkt der Tagesordnung lautet: Ge
setzEllSloosohluß de.s Nationalfates vom 13. Juni 
1946, bet:r~effend· ein ßundesgesem über die 
Vollziehung von Freiheitsstrafen in Einzel
haft und die Bestellung von S t r ,a f v 0 11-
zug oS kom m ,i 'EI S i 0' n e n. 

der EinZleihaft und ,die Bestellung vo.n Straf- Der § 1: "Die öste'rreichische National
v~UzugSiko~mi~soionen. Zur Regelung der. baulk gibt auf Orund ihrer Satzungen und 
Emzel1ha!t '1st l~ ;besonder:~n zu. bemer~en, I gemäß den Bestimmungen ,des Schillingge
daß zweI Tage Emzelhaft ifur dreI Tage Haft I setlzes, St. H . .BI. NI'. 231/1945, Boanknoten der 
zu rechne~sind. Als ibes:onder~ ~aßnahme Sclllillingwä~hruIlig laus" .ist ,e,in Zurückgreifen, 
w:erd,en dIe. Stra\fvoHzu~s·kommlss~onen ge- beziehung'swei'se 'eine kleine AlbänCLerung 
bIldet. Jn dem Gesetz WIrd auch dIe Zustam- in d'er Weiterführung des .§ 4, Abs. 4, 
mensetzullg dieser Kommilssionen geregelt. Im d,es Notenibank-überleitungsges,etzes. Damals 
großen und ganzen, glau'be ich, brauche ich hat das Gesetz vO'm 3. Juli 1945 über 
Ihnen den Inhal~ die's?s Gesetzes bier ni~ht die Erneuerung der ö~terrei'clrischen Noten
vorzutragen .. Eos Ist semen: Inh~lt na"h eme bu'nk fe,gtgelegt, daß die österreichische 
A,ngele;g,en.he1t der l\fems'chhch:kelt. Ich 'schlage Nationalbank jene Teile des IB'aruknotenum
l}:men daher vor, dem vom Nationalrat ge- laufes und der sofort fälligen VerbiIlldlich
nehmigtell Gesetzentwurf ,die Zustimmung keiten der 'DeutsClhen Reichsbank über-
zu erteilen. nimmt, -die durch Ge'setz als österrmchi-

'* sche Umlauftsmiltel erklärt W'lirden. Der 

Der Bundesrat beschließt, geg,en den vor
liegenden GesetzeE:heschluß des Ntationalr-ates 
k ein e n Eins p l' u c h zu erheben. 

-Den 5:- Punkt der TagesordIl1l1Illg bildet der 
Ge-setzesbeschluß des Natiooolrates vom 13. 
Juni 1946, betreUend die Notenbanküber
leitungsgesetz-Novelle. 

Ree'htsZJUIstand 'War so, daß die östeneichi
sche N atiO'l1Ja,lban'k die geoS.amte Masse der 
Reichslb:anknoten übernahm, die infollgedessen 
nicht von solchen geschieden waren, die in 
anderen Ländern, in D.eutsc.hland oder .in der 
Tschechoslowakei, in Ungarn und in Jugo
sLawien umliefen und dort durch eine ras'ehe 
Wä'hrungsre'form hinausgeworfen wurden. 
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Wir ,sind damaLs vor der s,ehr großen Gefahr 
gelstanden, daß die ganze Masse dieses Ban'k
notenumlaufes auf österl"eichisches 'Gebiet 

. hereinkommt und damit unsere Währurug 
unt'er,gräbt. Es war ·ein ,sehr kritischer 
Moment, lund ich emnnel"e mich, dlaß Ii'll der 
Provisorischen Regierung wiederholt ülber 
diesen bedrohlichen Zustan-d gesprochen 
wurde, man sich aber nicht entschließen 
konnte, rasch einen Schritt dagegen zu tun, 
weil wir damal's die Vollzugsgewalt noch 
nicht im .gesamten österreioh, Isondern ledig~ 
Um in de'r 'von den RUissenbesetzten Zone 
österreichs hatten'. Hier wird nun die ILos
IÖSlUng ,der österreich'iscben Währung von 
der Reichsmarikwäihrung ,ausgesprochen, die 
seinerzeit durch das SchH1inggesetz vor
genommen wurde.Dah~r wird nochmals f·est
ges'tellt, daß die österreichisch'e .Nationalbank 
so wie früher wi'eder Baniknoten:in SchHling
wä:hrung . lau sgibt. Im nächsten Satz, in dem 
von den ;sofort ,fäHigen Verbindlichkeiten ge
sprochen wiI'td, wird festgelegt, daß siCih die 
österreichis<:he Nationalbank ,im Verrech
nungsverkehr ·lediglich nach der Schilling
wä'brung.zu richt,8'll hat. Das ist, eigentlich nur 
eine AnwenduIl'g, beziehungsw.eise eine deut
liche Formulierung zweiter Par,agraphen des 
Schillinggesetzes, der §§ 5 und 7. ,Im § 5 
wurde damals fes'bgelsetzt, der Staatshaus
halt 'Sowie jeder all'd,ere öffentliche Haus
halt ist auf Schillilligrechnung 'umzustellen. 
Im § 7 wurde festgele.gt, Bücher, Re'chnungen 
und 'sonstige Aufschreibungen der unte'r be
sond,erer öffentlicher Aufsichtstelhenden Kör
'peJ'lsehaften, Fonds, Anstalten und so weiter, 
sind längstens vom 1. Jänner 1946 an in SchH
ling zu führen. Das hätte n.atürlich auch für die 
österreichische Nationalbank gegolten. Es 
wird aber hier noch einmal bei:;onders ein
dringlich darge'stellt. Wir haben heute ge
hört, daß die Giroverbindlichkeiten, a1so die 
sofort fälligen Verbindlichkeiten der öster
re:ichischen Na.tionaJbank, etwa 3 Milliarden 
aUlSmachen. Das iJst UIIl!gefähr das Dreifache 
der GiroverbI1nJdLich!keiten, 18100 der sofort 
fälHgen Verbindlic.hkeiten, die die östenei
chi,sche Nationalbank 'im J,ahre 1938 führte. 
Auf den elisten Blick sieht ditese Summe un
geheuer hoch !Umd besorgniserregend aus. 
Nach den Aufklärungen, die: wir h.eute im 
Wirtschaftsa'llsschuß ;erhalten haben, ist I~em 
aber nicht so, denn heute ist der Girov,erkehr 
fast dieeillizig möglicbe Form der Kredit
gewähJ'lung, so daß bei Wiederaufnahme des 
normalen Kre!ditv.erkehrs die G.iroverbdnd
lichkeiten sofort ,andere Formen ,annehmen 
würd,en, solche, die bis 1938 vorhanden 
waren, ,nämlich diie von Obli~atd.onen, Kas
senscheinen und ,so weiter. Wir haben ,also, 
WiaS den Stand der', 'sofort fälliJgen Ver:bind--

lidhkeiten anlaugt, keinerlei Besorgnios hin
Siiohtlioh unlS,erer Währung 'zu heg,en. 

Es heißt dann weite,r -auch daJs muß er
läJutert werden - (Hest): "Auf derarHgen 
Vel'!bindlic.hk,eitem r:uhende' Sperren werden 
durch dlie ~Bestimmung nicht berührt." Damit 
sind ,aber nicht Sperren gemeint, die aui 
Grund des SchilLinglgesetze:s v,erfügt wurden, 
nach demmeht die gesamte' Mas,s,e der ,abge
Ueferten .ß.anklloten in Schillin.g umgetauscht 
werden sollte, lsondernein Großteil auf Sperr
konten ~a'lll. niese Sperrkonten haben nichte 
mit der Nationalbank zu tun, 'soodern hier 
sind Spenen gemei!llt, die von den Alliierten 
v,erfügt wurden IUnd die heute einen Sland 
ven 170 Ibis 180 MhlUonen aufweIs,en, also 
eine verhältni!smäßig geringe Summe. 

Nun kommt Absatz 2 di.e'ses Paragraphen, 
der von der Deckung spriClht. iBei dieser Ge
legenheit muß man vor1allem feststeHen., 
daß die eigentliche Deckll'Ilg UiIlJseres Noten
umlaufes selJbstverständlioh da!s Vertrauen 
ulljSe'res ,österreLehischen Volkes selbst ist. 
nabei 'muß ganz besonder,s h"ervorgelhoben 
wel'!den~ daß der verhältrrismäßlig günstige 
Stland, den wir heute in der gaihizen öster
reichischen Währungsfr,age im Vergleich zu 
anderen Ländern aufzuwe:isen haben, zum 
Großteil ewer ,bestimmten Sc.hichte unserer 
Be~ölkei-ung IZU, verdanken ,ist. Ich meine 
hier d,ie Arbeitefischaft, denn die Arbeiter 
haben von .Alnifang an durClh den Lohnstop 
so vi,ele Opfer auf sich genommen, daß es 
ihnen ZIU verdan.ken :i'st, daß wir :heute ,einen 
B~notenumlauf haben, der nur ganz Lang
sam aDIsteigt, entsprechend der Zunahme der 
wirtech,aItlichen Bel,ebung, ·die ja tatsäc.hlich 
vorh.wndendst. Es wä're undankbar ;und un
gerecht, wenn ,man bei dieser Oele.genheit 
dies nicht unterstfleic.hen und wenn man 
nicht dar,auf ,auimerktsa:m machen würdß, daß 
aueh die Ar.beitel'!schaft dtie ,entspr,ech-ende 
"Deckung" für die Declrung harben muß, di.e 
sie der Nationalbank .gibt, . nämLicb die iIlot
welDJdige Kalodendeokung. Die formale 
DeclmJiJg wurde seiner:zeit im Notenbank
'ObeI'tleitunlg.sgesetz ausge.sprochen, :und zwar 
im § 4" Absatz 4 (liest): "Die ö,sterreichische 
N ationa'l'bank ist iberechtigt,als .Deckung ihrer 
nach Aha. (1) zu übernehmenden V'erpflich
tungen vorerst eine Forderung ,gegen die 
Deutsche Reichsbank in gleicher Höhe in 
ihre Aktiven ,einzustellen", das heißt also, 
der ganze Stock von Reiehsbanknot'en, eigent
lich von Schuldscheinen, den die öst'erreichi
'Sche Nlationa~ban'k Übernahm, ]s.t - natür
lich 'vorläufig fi,ktiv. - durch eine F_orde,rung 
an die Deutsche neichsbook gedeokt. NUill hat 
der ·öst,erreichische Staat, das Finanzmfni- _ 
st.erium, diese eingezogenen Reichsban:knoten 
übernomme,n und 'infolgede,ssen geht die'se 
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Forde-rung, die die österreichische National- des österreichischen Staates ,im Jahre 1918 
bank nach dem Notenba'nk-Obel"lleittmgSiglesetz innegehabt ihat. 
an die Deutsche Reichsbank 'hat,an denöster- Nun kommt ein Absc.lmitt, der auf den 
I'eichi.schen Staat über. Das ist hier ausdrück- erst'en Blick einigermaßen bösartig 'aussieht. 
lieh festgelegt, wenn ,es heißt, dieösterreichi- ne,r Betrag darf .terner nur durch Jene Bank
sehe Nationalbauk ist berechU,gt, als neckung ootenbeträge überschritten werden, die sich 
'ihrer igemäß den Besitmmungen des SchiUing- aus Jenen Beträgen ergeben, die vom Bundes-
1gesetzes begebenen B.anknoten und der gemäß mindJstel'lium für FinanZen. -zur Deckung des 

- Absatz 1 laiS Schillingverlbindlichkeiten der Zahlungsmittelbedlarfes de,! Besatzungsmächte 
österl'leiohisohen NI81li.onalbank zu führenden bei der österl'leichischen Nationalbank ange
sofort fälligen Verbindlichkeiten, eine For- fordert werden. Dlie ,öster-reichisehe Nati.onal
derung gegen den Bundessch·atz der Republik bank hat diese Ford,erung Igegen: den Bundes
österreich in glei-Ciher Höhe in ilhre Aktiven ISchatz umddese Beträge zuerhöh.en und der 
einzustellen. Im näcihsten Satz wird ausge- dal'laus entstehende ForderuIllglSlbetr.tllg list von 
sprochen, daß 'sich diese Foroerung um den der Bank abgesondert ausZluwei'sen, Es ist gut, 
Betrag v,ermind'ert; der tatsächlich v()n der daß .bier s.ehr prä1Jise f,es'bgestellt wird, daß 
österreichisohen. Niationalbanfk eingebr,acht diese Beträge, die vom B'1l1ldeSlIIlirnisterium für 
werden lmnn, wenn ihr,e Fo,rderungen 'an die Finanzen für Besatzlillgskosten rliur Ver
Reich:s:bank, die noeh '8US an.deren Be'stim-fügunggestellt !\lud aus der Notenpr,esse ge
mllugen h,ervol'Jgelhen, verwirklicl1t werden nommen weroen, strellig .gesondert ausgewie
können. U,arüber heute zu sprechen, ist ver- s·en werd'en, Der Herr FinaI1Jzminister hat 
früht: in einem Rechtsverhältnils oder Rechts ... seLllier,z·e.it ,gelegentLich einer Be&prechung im 
verkehr. zu Deutschland 'Sbehen wir ja heute Budgetaussc:huß mitgeteilt, daß von, dem Um
DOch ruchl. lauf an B.ankn()ten, den wir heute in -öster-

Wir m"sben als zweiten Punkt _ die No- reich ,haben, das ~ind der,zeit Zlirka 4·3 Mil
veHe ist ja sßlhr kurz - den § 2, Absatz 1,. tiarden, ungefä,hr 2 MilHI8f1den für den Noten-

umlauf zu rechnen sind, derw'r Declmmg der 
in dem es tb,eißt (liest): "Der lauf Gl"und des Besatzungskosten dient. Das sieht .auf den 
Schi1li~ges'etzes zu begebend·e Betrag 'an 'ersten Blick Isehr bösartig aus. Wir haben 
Ban~nofen darf Il1JUr durch jene Banknoten-
beträge Ülb ers eh ritten werden, die sich er- aber beute ,gehört, daß diese Besa~UlI1gs-

kosten von MOlliatzu Monat sinken. Es ist 
geben 08) aus dem Betrieb der naoh' den selbstverständl'iclh, daß wir die Besatzungs-
BanksatzUiIlIgen (Artikel 57 und folgende) zu- kosten Izahlen müssen, daß wir 'sie nicht in 
gelassenen Geschäfte, soweit die ·sich hiel'laus Papi,er za:Men müssßln, sondern in Gütern, 
er.gebenden Aktiven nach Art.ikel 86 der 
Satzungen zur Notendeclkung' zugelassen Das heißt also, .aaß dieser ganze Umlauf von 

Banknoten, der hier in der Luft schwebt, 
sind." Um den Paragraphen vollständi,g zu diese 2 Milliarden, abgeschöpft werden müs-
verstehen, muß man d:arlan ,erinnem, -daß die sen, und Izwar aus dem Vermögen des öster
Notenbank eigentlich ~u nichts 8Il1iderem er- reiehiJScben Volkes, Dam ,sind ja auch Vorbe
mächbigt war al,s ,ZiUr In.umLaufsetzung jenes reitungen getroilen. Wir müssen uns also in 
Stockes von Reioh1sbanknoten, beZiiehungs-

diesem Zusammenbang vergegenwärtigen, 
weis·e umgeänderten Schi11ingbanknotoo., die daß wir einen Notenumlauf von 2'3 Milliarden 
dieser Reiohsbanknotenmenge ,entsprach. ~ 
H· . d . . ·t .. ht· t di a'UJS dem regelmäßigen Banknotenverkehr !ler w.1!1'1 'SIe We'l er e,rmae Ig, ,asen . I '·ß' Nt· 1 f 
Bank te 1 .. .t d Bed·· fn· d W· t und emen unrege ma Igen 0 'enum au DO nUID aWl "00 . ur ,Issen ,es Ilf - , 'V'· bg;t.. b 
schaftsl b ooß t ' ,haben, der durClh e'lIle ermoglelusa aiuea-. : e ens gema zu seIgern um lenen b . eh . 
Betr,ag, der ihr durch die entsprechenden . gdeschhÖPftl·hwe;~~·~ kann

h 
" ~!ZI cli~g~:r:~: 

Artikel der Noten.bank'satzungen ',a'll!s dem ure lSO·e e lv.ilu.wna ~en, WIe . ' 
J h 1922 .. l·cht . t 1 d h G erfolgle Ausg. abeder WIiederaufhau-ZIga. rette, 

3J re ermog 1 IS, a.l:so urel e- d· d F·· " t . h Ib M·II· d h··ft d . k ft·1h S trD le, em i~mmlS er eme ' a· le 1 lar e 
SCb . f.~ te, ,ZJU

t 
'De?en sale . rh~ ft 1 r?r

d 
a ~~~ngEen Schilling allein d.n eiDern Jahr ein.bringt.. 

eHJ:g 'l's. ,lese esc a e ,sm : ~ ~s-

kompte-, D-arlehens-, Depositen-, Giroein
lagen-, Anweisun.gs- und Kommissionsge
schäft, Isoweit die :sich !hie~auJS ergebenden 
Aktiven· nach Artikel 86 der Satzungen zur 
Not,oodeckung zuge1ass,en JSind. Die Aktiven, 
um die es sieh hier handelt, um es noch 
·einmal zu sagen, sind vor all~m die Aktiven, 
die ,aus eskomptierten W·echseln Hießen. Wir 
haben ·also hier eirnen SClhrd.tt weiter getan, 
die NotEmlbank ,auf den normaloo Geschäfts
v,erkehr zu bringen, den sie ,seit Gründung 

WeIm wir das in Betracht !Ziehen und den 
Notenurnl:auf mit dem vom Jahre 1938 ver
gleichen, .(tann muß jed-er, der Oibjektiv ur
teilt,~ sagen, daß unsere g'egenwärtige Wäh
rungslage keinen Grund zur Besorgnis hietet. 
Wir hatten 1938 einen Notenumlauf von rund 
800 Millioneill. Es ,ist i7..U bemerk:en, daß der 
Umlauf duroh .eilne sehr sCiharfe Defiations
politik 'koostlieh niedrig gehalten wurde. Der 
damalige Präs'ident der N.abionalbank war als 
·ausgesproehener Deflationspolitik,er bekrannt, 
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als ein Mann, der es ,auf jeden F'all darauf und das ist eingetreten -, daß dias österrei
angelegt 'hat,vor all·em unsere Auslands-. "hische Volk IZiur ,österreiehiisc.hen NaNonal
schulden zu bezahlen und dem Wert des bank, zu i:hr·er Oeschäftsf,ührung und flum 
Schillings möglichst hoch7Juhalten, und der. öste.rr.eiclllschen SChiJ.l!ing. ta1JSächlich von An
unsere SClbiulden seIhst ',in einem Z,eitpunkt fang ,an das entsp.r.echende Vertrauen hatte. 
abgedeckt hat, in dem Englandan Amerika Ebenso wur,de vorläufig die Notensteuer 
nicht mehr zahlte. außer Kvaft gesebtt. Denn eig.entlich müßte 

EI3 muß fevner auch i.ill Betr,acht gezogen nun die Natlionalbook ,für al1e Jellle Beträge, 
werden, daß die österr·eichisc'he Wirtschaft die ,sie dem F.i.nanzminister.iumzur Deckung _ 
schon seit 1929 - 'also audh im J.ahre 1938 - . der Besabzuqgsko&ten abgeben muß, auch 
dUf(~haU!s n.icht mehr das Bild einer volls:tän- noch die Notensteuer tragen. Das würde nur 

. dig ,angekurbelten Wift.schaft bot. Wir hatten zu einer weiteren vermehrten NotenaU!s~abe 
ja ,immer 100.000 'bis 130.000 ArbeHslose. Wir führen, die kei:nen Sinn häUte; dlaher wurde 
waren daran, in den l,etzten Wochen ~or der diese Bes.timmung außer Kraft gesetzt. 
Besetzung 1938 :ein~ großzügiger·e Arbeitsbe- Nicht ,außer Kraft gesetZJt 1st Artikel 101, 
söhaffung ins Werk zu setzen, die natürlich der die VeröUentlichung ~es Notenausweioses 
von 'selbst den Notetnuml3!uf gesteigert hätte. beinhaltet. Wir halben heute im Wirt,schafts
Wenn man ,aUes das .in Betracht zieht, und aU!ssch~ß die VersiClherung des Herrn Finanz
wenn w.ir ~,berlegen, d'aß diie kommende Zeit \ minister:s gehört, daß wir in Bäld,e mit dem 
offenbar eltne sehr ,stark,e Ank.urbelung der I Wied'eJ.'lbeg;inn der Veröffentlichung der Aus
W~rtschaft .auf ,allen Geibieten britIllgen ~i~d, I weiiSoe der Notenbank ree'runen können:. 
muss,en WIr swgen,. daß. de.r regelmaßlg.e Im Zus,ammenhang mij den Noten, die für 
~:~~tenum1auf, ~Ie. Wir .Ihn heu.t.e ~.lt die Besatzungslrosten ausgegeben werden 
... 3 MlllIarden baben, kemerlel iß.esorgmlsse fur müssen hat der Nalionairlat eine E n t
?ie österreic.hi1sche ~evönr~r'llng bi~tet. Wenn, s chI i ~ ß u n gangenommen, die auch für . 
Ich g·esagt habe, WIr ve,rdanken d1esen Um- den BlIDdesvat ~on Intefletsse· ist. Ich werde 
st~nd. vor .ane~. einer Sch~cht~ der öster- sie gleich ,in der Form v,erlesen, in der ich sie 
r~chlschen BevolkerUl1tg, na:mhch d.er A ~- dem BundelSratzur Annahme vorschlage 
beltel'lschaft - ,abgesehen von',der klugen Fl- (liest). 
ltainzpolitik, die die Regier.u:qg von Anfang . 

"Der Bundesminister für Fmanzen wird an innegehaUen hat, und ~on der klugen, 
unbeirrten Haltung der I,eilenden MäIllI1ler _, aufgefordert, die lIöbe j,ener Beträge, die 
so haben wirgegenwärlig a'ber a.uch eine an- zur Deckung des Z,ablung.smittelbedarfes 
dere Schichte der BevöllreruIlig, die tatsäch- der Besatzungsmächte bei der österreichi-
lieh ,an ,dem Bestand uns,erer Währung in sehen Nationalbank an~efordert werden, 
gewisser Hinsic-ht nagt: das sind die Schleich- dem AuSschuß für wirtsc.baftlich,e Angele-
händl,er. Denn diese bringe1l1 es dazu, daß der g.enheiten des B'UlIlIdesrat,es vier'teljä,hrlieh 
SehiUing im Inland eine Unterbewertung er- bekallilltzugeiben." 

. fährt, di..e er dem Ausland gegenüber nicht Der' Ausschruß des Bundes,r.ates für wirt-
ha,t. W;ir wilssen, daß d;er Schilling ,zum Bei- 6chaftLiche Angelegenheiten 1st hoch daooll 
spiel im Ilillgrenz,enden Deutschland einen inter,essdert, ,darülher auf dem laufenden zu 
sehr guten Ruf, ja seit dEm letzten Wochen bleiben, wie ,sich die BesatmmgSlkosten gestal
und Monaten sOIgar ,einen Isteigenden R:uf hat. ten, weil wir dann, wenn laie weiter 60 im 

Absteig.en begriffen sm, wie ·es hepte der 
Absatz 2 des § 2 bestimmt, daß bis zur Fall :Lst, ,eine' weitere Zuversic!ht haben, daß 

gesetz.lichen Neuofldnung d,ets Noteninstitutes unsere österreic'hilsche Wirtscbaft mit Ulliserer 
die Artikel 85, 87 und 88 der Satlz.U!lligIen der ÖtsterreiClhtsehen WähriIng einer gesunden 
Nationa1bank laußer Kraft· treten. Diese Ar- Zukunft entg,egengeht. 
tikel betreUen die Bar.schatZldeckru:ng und diE:; 
Notensteuer. Im betreff.enden Avtikel :üs't vor- Ich hitt,e den Hohen Bundes;r.at, diesem 
gesehen, daß mindestens ein Drittel des No- GesetzeSibeschluß des Nationalvates seine Zu
tenumlaufes durch den eigenen Barschatz stimmung nicht ®u vefls'agen. 
g,edeckt ·s·ein muß, das heißt d·urClh den Me- Bund,esrat Populorum: Hoher Bunde's·rat! 
tallschatz UIl!d bestimmte Valuten und Devi- Das in Ber.atUlng stehende Notenbank-Über
sen, . also durch Noten und Weöhs,el des Aus- leitulligsg,elsetz Iste11t ·zweifellos einen weiteren 
landes" die nach einer be,sonderen Sichtung Schritt .auf dem Wege iur Festigung und 
im Sinne der SabzAungen der Nationalbank 18118 SicherUTIIg unser-er Währung dar. Eis wären 
wirklich ibar.scJLa.tzfäihig festg.estellt wuflden. iedoch ,alle Bel:rpühungen hinfällig, wenn es 
Es ist natürlich heute ausgeschlossen, d,aß nicht gelälllJge, eine der we:sentLiClhsten Be
von der NaUonalbank' ein Harsobatz beschafft lastu:ngen unseres Sta,atshaushaltes, rund r.l;war 
werd:en könnte. Ich muß auch sagen, er ist ,di,e übermäßig .hoben Kosten für -die Be
nicht das Wichti.gste .. Das W1lcihtigs'te ,i-st - satzung, her,~bzudr.ücken. 
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Der Nationalrat Ihat bei der Beratung dieses dadurClh, daß wir naeh außen hin überhaupt 
Gesetz.eseine Entschließung gefaßt, in der dals Bild einer mögltichst geschlossene .. Ein
der Bundesminister. für ·Fin:anzen aufgefor- heit des österredehiJscben Volkes geben, so daß 

. dert Wlird, nun V'iert'e'ljährllich fiber die Höhe sich die Besatzungsmächte sagen müssen: 
der BesatzUiIlg'skosten zu berichten. Wir er- \Venu hier wirklich .alles so eillig unter-ein
acMen däeisen BeISchluß für notwendig, d.a:mit ander ist, dann ist es 'gewiß unnütz, daß wir 
das Padament erfälhrt, welche Höhe die noch länger 'hier bleihen. 
Kosten leweils betragen. * 

In diesem Zusammenhang muß neuerlich Der Bundesrat !beschließt, gag-en den Ge-
darauf hingewiesen werd-en, daß di,e Besat- -setzesbesehLuß' des N.ationalrates k ein e n 
;Dung in österelich in diesem AUlSmaß durchaus E j n.s p r u c h ,zu erheben. 
nicht mehr gefiechtferHgt eflsdheint. Es ist wie- Die beantragte E n t s chI i e ß III in g wird 
derholt lin dies-ern HaIllse davon gesprochen. 
woNien daß wir nun Isellbst die Garantie dafür ·,a n 'g e n 0 m m e n. 
übernehmen können, daß in diesem Staat Als 6. Punkt wird der Gesetzesbeschluß des 
Ordnung und Rluhe herrscht, weshalb eine National~tes vom . .13. Jl!ni 1946, be~re'ffend 
weitgehende Ver:ning.erUDIg der Besatzung das Verslt~herungsuberlettungsgesetz !Ln Ver
eintfteten könne. Es wurde auch wiederholt hMldlung gezogen. 
die Zusicherung gegeben, daß :im Lauf,e der Berichterstatter 8tlhaidreiter: Hoher Bun
Z,eit diesem WUllische Rechnung getraigen desrat! Duroh den Kr,1e:g und seine Auswir
werde doc.h muß man naoo. mehr als einem kung:en äst das Vertroagsversichel"Ul1lgswesen 
Jahr .f~bstelle.n, daß das österr-eiehische Volk in ,eine Notlage gel'iaten, die es dringend er
darüber enttäuseht ist, daß -diese Zusicherun- forderlich ersche.ilnen läßt, eine gesetzliche 
gen bis herute nioClht eingehalten wurden und Reg,elung zur Gesundung der Versicherungs
die· Besawungsmächte noch beinahe über das- allistaltenan sicb und zur Sicherung der 
selbe AUSimaß v-erfügen. Es ist nicht !Zu r-echt- Lei'stung,en a'll dJ.e Versicher.ten zu treffen. 
fertig-en, daß das kleine und mit der grö~ten Die Notlage JiJst oo.uptsächlJioo dadurch ent
Not rIngende österreich einen solchen Stand standen, daß die Versicherungsgesellschaften 
an Besatzungskräften hat, de:r.en hohe ihre Reserven in ejnem HauSibesitz rung'elegt 
Kosten ,auf die D.auer niclht getra.gen werden haben, der jetzt entweder izerstört oder 
können. Wenn man einen klednen Teil der schw,er beschädigt ist, und weiter insbeson
Besatzung bis ·zum Zeitpunkt des W1eder- dere dadurc.h, daß da-s Nazir.egilme die Ver
aufbaues uns-erer Exekutive zur Sicherung sieherungsanslalten ge~w.ungen hat, ihre 
der . Ordnung hier ließe, ·so wÜl'ide dies österreiclhi.sch,en Staatspapiere in Reichsan
vollauf ,genügen. Es Isind ,bereits 2'4 Mil- leihen rumzwtausc:hen :und auch in der Folge
liarden ian Kosten aufgelauf-an, und wenn zeit .bedeutende Mittel in Reichspapieren an
keine Änderung eintritt und es bmm IgleiClhen zulegen, ,aus denens.i.e heute ~einen Nü~en 
Sland der Besatzung und der Kosten b~,eibt, zi,e'hen können. D.wzu kommt dIe aHgememe 
dann geht dieses ,österreich dem vollständigen Speue der Guthaben bis zu ,einern ,gewissen 
Ruin entgegen. Es ist daher eine der er:sten Pro~ents.atz. Dies hat 'zur Folge, daß :die 
FOIider:ungen der SozialistiJschen Fraktion, mit Vel'lSicher.un.gsgesellsch.aften lih're Ve1'lSiche
Nachdruck :zu ve rl8/llgen , ,daß dem Wdllen rungsleistlllllgen nicht mehr voll ,em;ü}len 
dels ÖSlt.erreichi'schen VolkeS endlich einmall können. Das vorliegende Gesetz wHI nun den 
Rechnung getmgen werde, um dadurch die elisten Schritt IZU einer gründlichen Neurege
V oraussetzulJ1g.oolJU schaffen, unsere völlig lung des VertragslVersioherungswes-ens tun, 
darni,edediege-nde Wirtschaft wieder in Gang als de'ren Abschluß ein umfassendes Ver-
zu setzen. ' sicheruuO'swiederaußbaugesebz ged-acht jst. 

Wir ,stimmen diesem in Beflatung stehen- D$ v~rlieg-ende Gesetz gliedert sich 'in 
den Gesetz ,grrundsätzlich 'zu, möchteft abE:}r zwei Abschnitte. Ich kann -es mir wohl er
unteliStrichen ,:h.a!befIl, daß ·man dem Willen des sparen, -auf die Einzelheiten hier einzug~hen, 
österreichiiSchen Volkes· Rechnung tragen möchte ,aber hervorheben, daß ~ur Gesun
möge, um von dieser druckenden Fessel ent- dung des VersiclbeflllngsweselllS eine - ieh 
18lstet zu werden. (Beilfal:l.) möchte beinahe sagen - Mithilfe des Finanz-

Berichterstatter Dr.· Lugmayer (Schluß- ministeriums notwendig ,ist, UIlld zwar da
wort): Hoher Bundesrat! Ich tSCh1ieße mich durch ,daß ,ein.·e V;e,rsicherullllglSwiederauf
den Ausführungen des Herrn Vorredners baUJkdmIillsSli-on geschaffen wird, der eine 
v-oll an. W,81S wir -zur Herabsew.ung der frem- Versicherungsverrechnungsstelle izur Seite 
den: Besatzungskräfte heHragen können, ist steht.· Di,ese beiden Institutionen sollen dazu 
erstens, daß wir immer wieder den Ruf er- beruf,en sein da,S1 FinanzminilS,teri'll'ID in allen 
sohallen lass-en, wie es ja aUClh mein Vor- Belangen ~ unt,elistützen, die zu einer 
rooner hier getan ihat, zweitelliS Vlielle:ichtauchWiedergesunduI1'g des Versicherungswesens 
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führen sollen. Her Izweite Artikel 'beinhaltet 
di,e &eistungen der Versieherungsg.eselJ:sehaf
ten an die V ergi~berten. Hie:zu möchte .ich 
hervo-rheoon, ,daß man ,dabei schon bestrebt 
war, jedem ,edm:zelnen wenigst,ens sogeoo1nnte 
Mindestleistungen !Zu sichern und - WI3!S un
bedingt ,an·erkanillt werden muß - dafür zu 
so r,gen , daß gerade die LedSirungoo .aus der 
Krankenversichel'l\l'ßig sowie das Tag.ge1d und 
die HeHungskosten für UnfaHvel'lEßcberte zur 
Gänze geleist,et lmd ibestritten werden 
müssen. 

Im Wirtschaftsausschuß wurde nicht ganz 
zu unrecht kritisiert, daß der Satz, den die 
Ver.sicherun,gsgese11schaften an die Klein
lebensversicherten zU leisten h.a:beu, wohl 
etwas 'Zu niedrig gegriffeu ,sei. Dies·e K:ritik 
besteht !Zu Reeht, denn die Niedrigkeit der 
Lei,stungen kann nicht bestl'litten werden, 
doch 'hat der Herr FinauZlIIlill1ister darauf 
v,erw,iesen, daß die Versiche'l"Ul1!g;sinstitute in 
der gegenwärtigen Zeit, ;in der VerfasSI\lng, 
in der si,e IsiClh momentan befinden, höhere 
Leistungen 'zu 'erbrin,gen nicht :imstande sioo, 
er hat aber zugesagt, d.aß er 'bestrebt sein 
werde, -'sobald ,es die Verhäitnisse 'ir.gendwie 
erlauben, auf eine Verbesserung der Leistun
gen gerade für die Kleinlebensversi.cherten 
hänzuw,irken. 

Ich ,stelle den A n t 'r ,a g, Ig.eg-en das vom 
Nationalrat beschlossene Gesetz kein e n 
Ein s p r u Co ih zu erheben ,UllJd auch der 
E n t 's c ib. 1 i e ß u n g die Z u s;t ,i m m u n g 
z;u e r teil e ID'. 

Bundesrat Mellich: Hoher Bundesratl Wir 
sind· uns -alle· über dd·e Notlage, in ,die die 
V.ersicherungsanstalten, wie auch alle Kredit
institute ,durch die Ereirgnisse ger,aten sind, 
im ,klaren und wisSlen, daß dae Rei.ehsan
leihen und !sonstigen ZeichnUlIlgen verloren 
sind, die diese AnstaUen zur Führung de.s 
Krieges zum TeHfreiwilLig, izum Teil ge
zWUllJgenermaßen geleistet haben. Wh wissen 
auch, daß d.ie Prämienre:serven, die die "\rer
sich.erunglsanstalten .anzulegen verpflichtet 
sind"sehr gesrchw~cht wurden, ja vielleicht ~um 
großen Teil vlernic'htet sind. Wir sind dafür, 
daß die Versicherungsanstalten ihre finanzi
ellen Aufgaben und Verptlichtungen mit 
großer Vorsicht erfüllen, damit die An
sprüche der Vers.icherten wir~lieh gewahrt 
bleiben. EIS ist nicht zum ersten Mal, daß d~s 
Vertrauen' der V,ersiche'rten in vielfaeh mit 
größten Opfern 'abgeschlossene VersicheJ,"Un
gen außerordentlich erschüUert wurde. Wir 
erlebten nach der BeendLg.ung des ~rsten 
Weltkrieges eine InflaHon UDld wir erinnern 
uns an die Vorfäll~, wie sie sich a1.1JS der 
Phönlix-Affäre ergaben, und so weiter, daß 

. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, es nahe daran war, das Vertrauen der Be
daß 1m Nationa:lr·aIt eine E n t s chI i e ß u n g völkeroog in diese volkswirtschaftlich SQ 

folgenden In.halts angenommen Wurde (Hest): wichtige Institution voUkommen zu ers:Clhüt-
"D.as Bundesministerium für Finanzen terno Wir sind also dafür, um ·es noch ·einmal 

hat ;in der RegierungsvorLage eines'Bundes- zu sagen, daß größte Vorsicht geübt wird. 
gesetzes, bet'reffend Regelung von Fragen Was wir ,aber nicht verstehen, ist, daß 'es 
deröste'rreiehischen Vertragsversicherung immer die 'kleinen Leute sein sollen, die 
(Versicherungsüberleitungsgesetz) Verstl.- dIen großen Schaden erleiden müssen, ·daßes 
ehe rung sleistungen an Staatsangehör.ige immer nur m·e sind, die die Haupt1ast auf 
d,es neutsehen Reliches in Aussicht Igenom- ihre Schultern nehmen müssen. Auch jetzt 
men. Nun i1st die derzeitige Notlage der sind es wieder die kleinen Leute, die kleinen 
österreichi,schen VersioherUD.!gsanstalten Versicherten, die den großen Schaden haben. 
vor allem aus der Tatsache entstanden, daß J·eder MeßlSch versteht, daß -die großen Le
diese Ans'balten beinahe ihr gesamtes Ver- 'bensversicherrungsv'ertrige nicht zur Gänze 
mögen vor aHem in Reichswerten anlegen erfüllt werden können, aber mit diesem Ge
mußten, ,die . edfioe Unterlage fUr die Be- setz. werden doch Beträge bis zu 5000 Saus
zahlung oder Deckung der Kdegskosten zu bel/ahlt, während 'illalIl bei dien kleinen Ver
bilden haUen.' D.a:s Bundesministerium für sichery.ngen den Betrag mit 200 S begrenzt. 
Finanzen wJ.rd daher autgefordert, di,e von Hoher Bundesrat! Was macht ·eine Familie 
den österrei~hi.schelll Vers ich e rungsanstal- lllit 200 S, die :sie beim Ableben des Ver
ten an ReichsdeutsClhe oder an Staatsange- siClherten, der in vielen Fällen noch Ernä:hrer 
hörige d.es Deutschen Reiches flüssig zu der Familie war, bekommt? Ich weiß, d;aß es 
machenden Beträg,e ,auf das Konto der Re.. arme Familien gibt, die über gar keine Er
paratioll'sf'Ül'lclerungen österreichs gegen- sparnisse vedügen, deren Einkommen derart 
über Deutschland !ZiU steHen. Weiter wird klein ist, daß sie kaum me'hr in der Lage 
das BundesminilSteriiUm :für Finanzen auf- sill1d, die Lebensmittel zu bezahlen, die ihnen 

'gefordert, dem P.arlament ehebaldigst nach der LebeuS'Illittelk'arte 7Jur Verfügung 
über iseinePläme, [betreffend Erstellung stehen. Stellen wir uns nun vor., daß :in einer 
der österrei-chischen Repar:arti.onsforderun- ·solchen Famili'e der Ernährer stiribt, diese 
gen . gegen Deutschland, Mitteilung zu Familie g,erät sofort in Not und Elend, weil 
machen." I si,e auf den klei'nan Betrag von 400 bis 600 S 
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höh~r sind die Beträ,g,e ja nicht - ver
zichten muß. Die Hinterbliebenen bekommen 
einen Betrag von nur 200 S, der ilhnen nicht 
einmal Igestattet, die notwendigsten Auslagen 
zu decken, mit denen ,ein Todesfalt verbunden 
ist. 

Berichterstatter Langthaler: Hohes Raus! 
Das vorliegende Bundesgesetz, betreffend 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Vermögens
besteuemmg und EinheitSloowe'rtung (Ver
mögensteuel'novelle ,1946), _ iStt eine motwen
dige Vorber,eitung 'zur Durchführung einer 
V,ermögensabgabe. Wir wLssen alle, daß uns 
der Hitlerismus auf dem WährlIDgsge'biet,e' 
ein schwer entwirl'lbares Cbaos und Unheil 
zuruckJge1assen hat. D.ie zur Sicherung der 
Wäbr:ung vOl'lgesehene einmalige Abgabe vom 
Vermögen w.Lrd durch ein ,diesbezügliches, 
die materiellen' Bestimmungen beinhaltendes 
Bundesgesetz im gegebenen Zeitpunkt ge
regelt. 

Der Aussohuß hat sich heute vormittag mit 
dieser Angelegenheit ,auch bereits beschäf
tigt. Der Herr Fin8lllz.minister hat uns ver
sproohen, daß die laut Ge,setz eiIllgesetZlte Ver
sicherungsverrech'Diungsstelle darüber wachen 
wird, daß vorerst die kleinen Lebensver
sioherungen befr.iedtgt werden, das heißt, 
daß' er:st Vel"Sicherungsbeträ,ge bis ru 400 S 
zur LiqUiidaHon gelangen. Wir hoften, daß,es 
möglich :sein wh·td, d1iese,s Versprechen sehr 
bald zu erfüllen, weil es e.iIn!fach untragbar --Die v,orliegende Novelle umsehtießt im 
wäre, gerade das Vertrauen d'er ,armen Leute wesentLilchen jenen Kreis von Personen, die 
in die Yersic.herung neuerlich zu untergraben mit dem Sticht.ag 1. Jänner 1946 vermögen
und diese kleinen Leute neuerlich zu Schaden 'steuerpflichtig ,sind. Das sind natürliche und 
kommen 7iU Lassen. Die EreLgnisse der letzten juristische Personen; voo den letzteren sind 
zwölf Jahre haben g,eze!igt, daß ja gerade die die K.aplitalg'eseUschaften ohne Rü,cksicht auf 
ärmsten österreicher, w.ie immer, so auch ihr Gesamtv;ermögen -erklärungspflichtig. An 
di,esmal die größten Patr.ioten waren: Sie der ,allg,emeinen Vermögenegrenze von 
Wiaren es, die wirklich zu öst,erreich standen, 10.000 S für die Verpflichtung zur Einbrin
und ich ,bin daher der Meinung, daß wir die g.ung ern,er' Erklärun,g Wiird ,festgehalten. Das 
VerpfLidhtung haben,. uns .an die Haltung Fiu3iIliZamt kann ~außerdem i·edermann ,auf
dieser. Leut.e jedel'zedt zu erinnern. fo~dern, eine Er'ldär'llng abZiugeiben. Ein 

Wir stimmen diesem Gesetz '~u, das heißt, weiterer SticJhtag, der 1. Jänner 1940, wurde 
wir ve:r.sa.gen ihm die Zu:stimmu:tlg nicbt, er- deshaLb gewählt, um Steuerpflichtige, die für 
warten aber, daß dieses Gesetz im weitesten das Rechnungsj.ahr 1940 veranlagt wurden, 
Sinne sozoialausgelegt wird. mit den im Steuerbescheid für die ,einzelnen 

• 0'. VermÖtgensarten festgesetzten Beträgen zu 
Ber.lchtel'lS~tte;r SehaldreIter (Sehlußwort): I ernassen. Für ,die nach dem 12. Mäl'lZ 1938 er-

Z~. den ~usfuhrungen ~es Herr~ ': orr~ers worbenen VeriIDögenschaften sind der Zeit
m~hte Ich .galgen, ~ß Ich be'flelts iln .melIl:e~l1 punkt und die Axt der ErwerbU1l!g besonders,> 
BerIcht dar~uf v~rw,liOOen habe, daß dl,e K~lhk anzuführen. na durch werden die Nutznießer 
an der zu ~ledl'Lgen Bemessungd.er ~leilnen d,es NaZliregimels hinsichtlich ilhres Vermögens
L~beßisveflSlcheru~en ~oll 'berechtIgt ~'M, daß~uwac,hses erlaßt. 
Mr aber ander.seits dIe ArgumentatIon des 
Herrn Finanzmini,solers berücksichti.gen Der § 1 umsehreibt den Kreis der Ver-
mußten. mögellsteuerpfHchtig:en, die die Vermögens-

Ich sc.hließe mic.h de'r Hoffnung an und erklärungeinzubflingen haben, und sieht ein'e 
gebe dem Wunsche Ausdruck, daß dies,es Teilung in natürliche und juristische P,ersonen 
Gesetz den Zw.eck ,erfüllen· möge, der ihm VOI', wobei von den letzteren die Kapitalge
zugedacht ist, und daß iIlJSlbesondere die Ver- seUschaften ohne Rücrosicht auf ihr Ges,amt
lSficher.ungswiederautbaukommi's'Sion ,und die vermögen vermögoo!serklärungspfLichtig sind. 
Ver,sich,erungsverrecbnUDglSStelle wirklic'h Stichtag ist der 1. Jänner 1946. Besonders 
:~ne gedeihliche .WiedergesUIlldung der V~r- wiichtig i,st die Bestimmung. der gemeinsamen 
lcherungsanstallten .I~um . Nutzen und. 1m Veranlagung .und die Steuergrenze von 20.000 

In!eresse der Versl(~hert~ gewährleIsten I und 10.000 S. Wir haben heute im Aus!schuß 
mogen. '. I für wärtschaftlicheo Angelegenheiten gewisse 

. '. Bedenken vorgebracht und der Herr Bundes-
Der Bundesrat ibesehl~eßt, gegen de~ Ge-I rat G r 0 's S ,a u e r hat eine diesbezügliche Re

se~esbesehluß des Nahonrur,ates k ~ 11. n e n I solution eingebracht in Belzug auf Berück
E'l n s p r u~c h ,zu erheb~n, und erteilt der sichtigun,g der unversorgten Kinder von 
E n t sc h 11 e ßu 'TI g gemaß dem Antrag des Inatürlichen Per.sonen, Verheirateten, WHwen 
BerichterstaUer,s die ZustimmUlllJg. 'und ,auch VO'Il Ledigen. Der Herr. Bundes~ 

Der 7. Punkt derTagesoridnung llwutet: Ge- mini,ster Ihat diese Bedenk'eI1J rerstreut, weil 
setzes):)esehluß des Nationalrates vom 13. Jun:i der § 5 d.es Vermögensteuergesetzes aus-
1946, betreffend die Vermögensteuernovelle drUcklich Fi,eibeträge vorsieht. Den § 3 habe 
1946. ioh ohnedies eingangs erlä:utert. Im § 4 heißt 
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es: Der Einheitswert wird abweiethend vom 
§ 22, AhSiatz (1), ,erster biJSdritter Satz, des 
RcichlSbewertuIl'gsgesetzes vOrm 16. Oktober 
1934, U,eutsches, R. G. BI. I S. 1035, neu fest
g,est,eHt (Wertfortschrei'bnng), wenn sich der 
Wert geändert hat, undzw,ar bei land- und 
forstwirtschaftlichen Betrielben, einem Grund
stück oder einem Betriehsgrundlstück um 
m-ehr als ein Fünftel, mindestens aber um 
500 S, oder um mehr ,als 10.000 S; ;be.i gewerb
lichen Betri,eben oder einer Ge,werbebe,rech
t.i,gll.mg entweder 'Um mehr a,tsein Fünftel, 
mindestens8Jber um 10.000 S, oder um mehr 
als 100.000 S. Zu diesem § 4 wird hemerkt, 
daß e:ine iaUgemeine Hauptfeststellung der 
Einheitswerte .in ,abs,ehharer Zeit wegen des 
Personalmangel!s nicht durchgeführt werden 
kann. Dj,e §§ 11 und 12 der Steuerverein
f,achungsverord,nung vom 14. September 1944, 
Deutsches R. G. iBl. I S. 202, werden aUfge
hoben. § 5 besa;gt: Dals Bundei.münisterium für 
Finaruzen list ermächti,gt, das Vermögem
steuerge8'etz und das ReicbSlbewertungsg,esetz 
in seiner durch spätere Vorschriften . und 
durch dieses iBundesg,esetz ergänzten oder 
abgeänderten Fassu:ng sowie u:nter Berück
sichtigung der gegenwärti~n staats- und 
verwaltungsrech tliehen V,er.hältnisse durch 
Kundmachung mit reClhtsvel"bindlicher Wir
kung neu ,zu verlautbaren. § 6 besagt: Die,ses 
Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1946 in 
Kraft. Mit seiner Vollziehung -ist das Bundes
ministerium für Finanzen betr!8Jut. 

]),er Ausschuß für wirtschalftliche Ange
legenheiten istüJ)ereingekomm,en, zu be a n
t rag e n, der Bundesrat möge beschließen, 
gegen das Bundesgesetz, betreffend Maß
nahmen ,auf ,dem Gelbi,ete oder Vermögens
besteuerung ,und Eilnheitsbewertung (Ver
mögensteuernov'elle 1946), 'k ,e i ne n Ei n
s 1> r u c h zu ,erheben. 

* 
Der Antrag wird an ge no m m en. 

Der 8. Punkt der Tagesortdnnmg betrifft 
den. Gesetze,sheschluß des Nationalr,ates vom 
13. Juni 1946, :betreff,end das Aufsichtsrats
abgabeerhöhungsgesetz. 

Berichtoer,statter Grossauer: Hoh,er Bundes
rat! Her zerrüttete tmd ,zerschl'agene Staat 
braucht Mittel. Daher ist '.es begreillich, ,daß 
sich d1e Verantwortliehen ,der Finanzgebarung 
nicht bloß aus optischen Gründen um Ein
uahmenumseben, sondern auch 'desbalb, um 
wirkliche Einnahmen zu schaffen. So kam es 
.zu ,dies'er GesebzesvorI.age, die ,eine höhere 
Besteuerung der meist ,zlliSätzlichen Einkom

soll durch dJi.eise Gesetzesvorlage dieser Pro
zents,atz von 20 Prozent auf 30 Prozent ,erhöht 
werden. 

Der N,aH.olll,alrat hat sich damit befaßt und 
begreHHcherwei'se s'eine einstimmige Zu
stimmung gegeben. Auch der Ausschuß de!s 
Bundesrates für wirtschaftliche Angelegen
heiten besehäfbi.'gbe Stich, heute mit m"EliS'er 
Gesetzesvorlage u.nd ist' ehenfaUs zu idem ein
stimmigen Heschluß gekommen, diesem Ge
s-etz di,e Z1lJst~mung zu gehen. Im AuftMgte 
des Ausschusses für wirbscbaftliehe Angele
genheiten ersuche ['ch DU!Il die Mitg1teder des 
Bundesr,ates, auch ihrerseits dtes,em Gesetz 
die Zusttmmung ni.cht 'zu versagen. 

* 
Gegen den Ges.etzesbeschluß des National

rates wird k ein E li. n IS p ru c h er;hoben. 
Der 9. Punkt der Tagesordnung ist der 

Geset.z,elSibesch1uß des Nationalrates vom 
13. Juni 1946,betre,{feIid das Grundsteuer
änderungsgesetz. 

BerichterstaUer Eiebillger: Hoher Bundes
rat! Nach dem Einbruch ,der Nazi,in östert'ledch 
hat m~n nicht nur den Namen österreü~h 
au~elöscht, man hat Regier.ungsst.ellen und 
Ämter ,aufgehoben, andere wieder errichtet, 
kurl,; und gut man ;hat !alles, was in österreich 
T,radition hatte, ausgelöscht . und mit den 
N aziämte'rn gleichgeschaltet. 

Zu einem dieser Opfer zählt auch das zur. 
Finanzhohe.it deI: österredehischen Bundes
länder gehörende Grundsteuer.gesetz. Durch 
die heute vor uns liegende Regierungsvorlage 
will man das deutsche Rec.hnUlIllgsj,ahr, wEH
Cihes am 1. April 'begann und am 31. März 
endete, wied'er lauf ,das Ka1etIJ.derjahr um
st,ellenuJlJd d,amit e,ine wesentliche Erleich
terUlIg für die Budgetierung ,der Gebiets
körpers,chaften schaff,en. Es wrird dadurch 
notwendig sein, daß man das Steuerjahr 
1945, !das naCih ,dem alten Gesetz am 31. MäriZ 
1946 enden würde, um eilu Viertel verkür,zt, 
das heißt, man wird entweder die Steuer, 
wenn sie SCJ:lOU -bezahlt ist, IzurückZlahlen oder 
auf das neUe' Ja.hrbuchen. 1m großen und 
ganzen i,st über die Sache weiter nicht viel 
zu sagen und ,der Aus'schuß für w,irbschaft
liehe Ang,elegertheliten hat in ,seiner Sitzung 
vormittag übe,reinrstimmend beschlossen, 
dem Hohen Bundesr,at diese Reg.iemmgsvor
J.ag,ezur Genehmigltlng vor~uleg'en. 

Ich steUedaher den An t rag, der Hohe 
BUllJd€):S~at ,möge gegen diese Regierungsvor
l,ageokeinen. Einspruch erheben. 

men der Anfsichtsratsmiglieder bezweckt. BUJl<lesrat Rehrl: Hohes Haus! Die rück
Bisher war außer der Einkommensteuer, siohtslÜlsen ZentraliSlier-ungsbestre'bungen der 
auch die Auf sieiMsratsgebü:h r besteuert,. und I' Nazi, ha;beu delll seinerzeitigen . Nachfolgern 
zwar mit einem Prozentsatz von 20. Nunmehr unseJ'ler Bundesländer, den ReJchsgauen, lede-
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finan~ielle Selbständigkeit genommen; sie 
sind zu einer Kassenst·eHe d-e-s Reichesher·ab
g,esunken, da ihnen Mittel je nach Gutdünken 
im Hinbli.,k auf die Tüchtigkeit .in partei
politischer Hinsicht moo-r od,er wenig,er reich
lich zugeteilt wurden. Es war dies ein Grund, 
warum einzelne Gauleiter versuchten, Illegale 
z.uschaff'en, die oftmals solche gar nicht 
waren. Man denke nur .an d.ie V.erteilung der 
Nummern unter -6,500.000 und so weiter. 

Mit dem Zusammenbmlch des :"tausend
jährigen" Reiches war nun die Zeit der ab
soluten HÖl'Iigkeit vorbei. Wir haben ,wieder 
unsere Bunde'sländer und· d,amit unseren 
Bundesstaat. Leider ,aber sind wir noch weit 
davon entfernt, in den Ländern jene Rechts
ba,sis vorllufinden, 1(lie ihnen verfassungs
mäßig zusteht. Zu· den grundlegendsten Rech
ten Jedes Bu.ndeslandes gehört die Finanz
hoheit, das Recht der Einhebung von Steuern 
für den eigenen Bedarf, von Steuern, die 
seIhstverständlich immer auf die Eigenheit 
des be'treffenden Bundeslandes abgestimmt 
sind. 

Vor uns liegt die Aufgabe, ein Bund·es
gesetz, ,betreff,end Ande,rungen des Grund
steuerg·esietzes,zu ,sanktionieren. Dieses Ge
setz geht an der Tat'Sache vorbei, daß eben 
his zur Nazizeit die Grundsteuer eine der 
zuverläßlichsten Steuern der Länder war. 
Dieses Gesetz denkt nicht daran, daß Unrecht 
den Ländern gegenüber gutzumachen, son
dernes regelt ruur nebensächliche Selbstver
ständlichkeiten, die sich . aus dem Zus'8tmmen
bruch der deutschen Heooschaft bei uns er- ' 
g,etben. Wir Vertr.eter der Lätnder würden es 

verweisen würden,alber nicht nur verweisen, 
sOI1Jder~ die Regierung aufforder!1, die 
WliederhersteHung der F:inanzhoheit ehestens 
zu effektuieren. Es ist nicht Aufgabe des· 
Bundesr.ates, di,e g,ewtß bestehenden Schwie
rigkeitenzu überwinden, es ist lediglich 
seine Aufgabe, die WiederheI'lstellungder 
Fiinanzhoheit ehestens ,zu verlangen und mit 
allen zu Gehote stehenden Mitteln ~u unter
stützen. 

Auf allen Gebieten ist man bemüht, die 
unmögliche Erbschaft des Hitlertums aus dem 
a:llgemeinen Trümmerf.eld zu entfernen und 
nach dieser Reinigung ohne Inlekti()lli aus 
dieser verfluchten ZeH auf'bauen zu können. 
Aufbauen heißt än einem Bundesstaat die 
tr,agenden Säulen des Staates- wiederherzu
stellen, und diese tragenden Säulen sind die 
Bundesländer, denen. man also in emte;r Linie 
die Voraussetzungen für d.elll eigenen 
W,iederaufbau geben muß, zu d,em 'ja auoh 
unsere V -erfa,s,sung die Selbständigkeit der 
Länd-er vorsieht. 

Auf Grund dieser Tatsaohen wolle der 
Bund·esrat die' nachfolg,ende E n t8 chI i e
ß:u n g f,ass.en, 'die ,an ,den Herrn Bundes-' 
mini'ster für Finanzen weiterg,eleit.et werden 
soll (liest): 

"Das Bundesministerium für Finanzen 
hat ein BUJlldesg,eset~ über die Änderungen , 
des Grundsteuergesetzes eingebracht, das 
sich mit der RücklÜihr.ung auf die Stelier
verhältnisse vor dem Jahre 1938 bef,aßt. 
Her Bundesrat als Vertreter der Länder
interess:en; muß anläß1icl1 dieser Gesetzes
vorlage mit allem Nachdruck dar,auf hin
weisen, daß die Grundsteuer ,eine der zu
v-erläßliohsten Steuern der Länder war. Da,s 
Grundsteueränderungsgesetz geht ,an d'er 
Tatsaohe vorbet und versäumt, dieses Un
recht g.ut,zumachen, so daß voll hegründete 
Besorgnisse für die steuerliche Setbstän
{Hg'keit der Länder aufkommen. Um diese 
Be-sofigniss;e ,in den Bundesländern ,zu zer
streuen, w.ird das Bunod-esmi'llilsterium für 
Finanzen aUlfgefordert, unvel'izüglich alles 
vorzubereiten, damit die Bundesläud·er 
wieder zu ihflem verf'8!ssulligsmäßigen 
Rechte der eigemm Finanzhoheit kommen. 
Dem Bundesrat ist von diesen Vor,arbeiten 
ehestens 'zu herichten, damit im kommenden 
Budgetj.ahre die Finanzhoheit der Länder 
wiederhergestellt ist." 

, außerorden:tl.ich begrüßen, wenn ,die Herren 
Minister bei den aus ihren Ministerien resul
tierend,en Gesetzen im Bundesr,at auf der 
Ministerbank erseheinen :würden und mit der 
übung der fast schon g-ebräuchtichen Absenz , 
brechen wollten, so wie heute der Herr 1

1 

Finanzmini'ster hier im Ha'UJSe erschienen ist. 
Für die Herren Minister äst es IZweifelsohne 
doch auch von 'großem W-ert, die Stimmung 
bei den Ländervertrete'rn kennenzulernen, 
denn die Sit7lung'sproto~dlle nachlesen werden 
sie bei ihrer ja so reichlich benöm,gten Zeit 
wirklich unmöglich können. Besonders beute 
würden wiir es ,begrüßen, d.iesen ,unbedingten 
W:unsoh der Ländervertreter, d-er in der nach
folgenden Entschließung seinoo . Ausdruck 
findet, direkt ,zu Ohren des Herrn Ministers 
zu bringen. 

Wir Vertreter der L äiIlId er , be7Jiehungsweise Berichterstatter Eichinger (Schlußwo~t) : 
deren Interessen, würd-en :uns einer nicht zu leh b·e a nt r a.g e, der H~he Bund-esrat moge 
entschuldigenden Pflichtv.e~säumn;is schuldig geg~n den vorl'Ie~ende~ Ge,setzesbeschluß des 
,~. cben, Wenn wdr hier ni"ht mit aller E.in-I N~hona1rates keipen Emspruch erhehen und 
deuHgkeH und Schärfe auf die unbedingte dIe vom Herrn .Bundesrat R e Ih r 1 vorge
Notwendigkeit der . Wiederh:e~tellung der I' schlagene Entschließung annehmen. 
Fjnanzhohe.it .der Länder nachdrückliehst . * . 
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Der BUJIldesoot erhebt gegen den Gesetzes
beschluß k 'e i n -e n E i IJlS P r u c h :und nimmt 
den E n t sc h li e ß u n -g os an t r;a 'g ,e i n
stimmig.an. 

Den 10. Punkt der Tagesordnung bildet der 
Gesebzesbeschluß des Natlonalrrates vom 
18. Juni 1946, betreffend da'S Bundesg,esetz 
über die erweiterte Anwendung des verein
fachten Verfahrens in Verbrechens- und Ver-
gehensfällen. ' 

Ber.ic:herstatter Beck: EIs ist eine traurige 
TatsaClhe, die wir nu.n zum zweiten Male 
erleben, daß jeder Krieg ein Ansteigen der 
Kriminalität in ga'I1lZ erschreckendem Maße 
im Gefolge hat. W,ir haben das nach dem 
ersten Weltkrie.g erlebt und müssen e,s dies
mal dn noch schrecklicherean Maße erleben. 
DIeses Ansteigen der Kriminalität IsteUt die 
Rechtspflege und, di'e Organe der Gerichts
barkeit vor große u.nd fast nicht zu bewälti
gende Aufgaben. Es, i,st gerade~u erschüt
ternd, wenn wir erfahren, d,aß be.i den zwei 
Strafgerichtshöfen in Wien mit elinem Anfall 
von 29.000 StrlllIsaohen in einem Jahr zu 
rechnen ,ist. Wenn wir dieser Tatsache noch
eine zweite Tatsac'he zug,esellen, nämlich, 
daß die Zahl der Richter, die zur Aburtei
lung zur Verfügung -stehen, infolge der be
kannten Umstände eine wesentliche Redu-

. zierung erf,ahren ,hat und daß zur Behandlung 
dieser voraussichtlich 29.000 Straffälle nur 
72 Riohter zur Verfügung stehen, dann wird 
es wohl jedem klar, daß hier oil'gendwie Ab
hilfe Igesehaffen werden muß.-

Das vorliegende Ges,etz übeT ,die ,erweiterte 
Anwendung des v.ereinfachten Verf,ahreus in 
Verbrechens- :und Vergehensfällen will nun 
beiden T,atsaClhen Rechnung tragen und will 
es ermöglichen, -die Fälle, d,ie heute anfallen, 
doch in ahsehbarer Zeit zur Behandlung zu 
bring,eu. Es wird ,aliSO im Gesetz vorg,esehen, 
daß Str,atsMhen~ die normalerweis,e einem 
Sehöff'engedcht vo~gelegt werden müssen, im 
vereinfachten Verfa.hren zur Aburteilung ge
langen. 

Es ist klar, daß ,es sich hier nut mn eine 
Übel"g'a'lllgsmaßnahme handeln kann und han
deln darf, da wir unter keinen Umständen 
von den übrigen Grundsätzen und Normen 

::Das ist der wesentliche Inhalt des Ges,etzes. 
Es ist gewiß eine traurige Tatsache, daß wir 
uns mit der,artigen Fällen beschäftigen 
müsseil, wir köIIDen aber an den gesehilder
ten Tatsiachen nicht vorübergehen. Ich ibitte 
daher im Sinne de's Beschlusses des Aus
schusses für Verfassung- und Rechtsange
legenheiten, dem vorlie,genden Gesetz die 
Zustimmung nicht zu verweigern. 

* 
Der Bunde,srat ,er:hebt gegen den Ge'setzes,. 

beschluß des Nationalrate,s k ein e Ein
wendung. 

Her 11. Punkt de'r T,ag-esordnung ,betrifft 
den Ges'et~esbeschluß des N atlonal rat es vom 
18. Juni 1946, betreffend Ergänzung des Ge
richtsorganisationsgesetzes 1945. 

Berichterstatter Dr. Duschek: Dieses Ge
setz, über das ich Ihnen zu berichten habe, 
sucht dem Notstand, in den unsere Rechts
pflege geraten :ist, von einer -anderen Seite 
her 'beizukommen. Es schließt -an die vorher
gehende Ge's'e:tzesvorlage ran, dte vel'Siucht, 
dem' Mangel durch ,eine Erweiterung ,des 
v,ereinfaehten Gerichtsverfahrens ,abzuheUen. 
Die vorlieg,ende GesetzeSvQrlag,e sucht in der- _ 
selben Richtung durch per!sonelle Maßna'hmen 
zu wirken. Es !sind drei v,erschiedene Maß
nahmen in AUSBlicht genommen wor:den: 
Erstens eine Abkül'iZung des richterlichen 
Vorbereitung.sdilenste,s. Zweitens die ij;ber~ 
nahme von p.ersonen, die ihre Befähigung 
zum 'Richteramt im Ausland ,erlangt ha:ben, 
wobei 'besonders an Personen aus den so~ 
g,enannten Nac.l}.folgestaaten gedacht wird, die 
mit den österreiClhi'schen Rechtsverhältni'ssen 
vertr,aut sind. Dazu kommt die Übernahme 
von Personen in den richterLic:hen Vorberei
tungsdienst, d,ie ins Ausland emigriert sind, 
weil sie etWia durch d·as nationalsozialistische 
Regime verhindert waren, ihre Studien ,in 
östeneich abzuschl,ießen. Drittens eine Er
weiterung der Altersgrenze für Richter, die 
vom nationaLs,ozia:listischen Regime gemaß
regelt wti~den, und 'darüber hinaus für 
Richter, bei ,denen eine Erhöhung der Altef'S
grenze aus wlichtigen dienstHchen Gründen 
geboten sein k:önnte. 

abgehen können, die durch das Gerichtsver- Meine Herren! Auch dieses Gesetz .ist das 
fahren bestimmt silI1d. Es ist ,daher -eine der Ergebnis ,einer Zwangslage, es ist ,also selbst~ 
wichtigstoo Be'stimmung,en ,in diesem Gesetz, verständliClh, 'daß wir Hlm unsere Zustim~ 
daß dieses Ausnahmeverfahren - NQtver- mung nicht vers8!gen können. Ich stelle daher 
fah~eIi., wenn Sie wollen - befristet i,st. Dies den A n t rag, der Bundesrat wolle gegen 
ist dadurch g~geben, daß im Gesetz der ·diese ~Gesetzesvorlage ke i n e n E i n~ 
31. Dezember 1947 als der let,zt'e Termin für s p ru eh erheben. 
die Anwendung dieses Gesetzes genannt ist, * 
wenn aUClh Verf:a:hren, die v,or diesem Termin , 
anhängig gemaClht wurden, noch ,bislium \ _ Doer Antr,ag des Berkht,erstatters wird g e-
Jahre 1948 behandelt werden können. ne h m i :g t. 
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Als 12. Punkt der Tagesordnung getaugt 
der Gesetzes;b.esClhluß ode.:; Nationalrates vom 
18. Juni 1946, betreffend die Paßgesetz
Novelle, zur Verhandlung. 

Der An t rag ,des Beri!,c.htel'statters wird 
an gen 0 In m e n. 

Der 13. Punkt der Taigesordnung lautet: 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
18. Juni 1946, ,betreffend die Grundverkehrs
novelle 1946. 

Berichterlstatter Millwisch: Die NovelLie
rollig des Paßgesetzes hat den Nationalrat 
und Bimdesrat schon ,im Fe!bruar und März HerichtefistatterOfenböck: HoherBund'e8fiat! 
besClhäIHgt. Gegen di'e damalige· N()vellierung, Dieses Ges'etz bat den Zweck, ein Unrecht, 
die eine vorübergehende Notstandsmaßnahme das der NationalsOizialismus bei der Okkupa
war, hat der Alliierte Rat einen Einspruch Hon österreichs ,an unserer österreiClbdsch'en 
erhoben, der sich gegen ,die Klausel riehtete Gesetzgebung verübt hat, Wlieder gutru
"für die Dauer d~r ,derzeitigen außerordent- machen. Die NationallsoziaHsl-en 'haben damals 
lichen wirtschaftlichen V,erbältnä.ss'e". Da ußiserebewährten österreiehisehen Rechts
die'ser Passus 'bei 'der neuerlichen Novellie- vorschriften beseitigt und das deutsche 
rung herausgenommen werden, mußte, hat GrundverkebflSrecht' an ähre' Stelle .g,esetzt. 
sich .für d'3JS Justizmirusterium die Notwen- Unser Grundverkehr.sgesetz OOt dadurch na
dilgkeit ergeb00, di'e NO\T:elle' völ1ig ll'mz~- türliClh eine bedeutende Versehlechtel'U.DJg ,er
arbeiten. Es wurde ,81so diese Regierongs~ fahren und es gilt nun, ,diese Verschleehte
vorlage eingeibracht, die nun diesen Pas~us! rung zu beg'eHigen. Die B.undesregi-e~,~ hat 
als naueI'lbestimmung enthält. daher eine Gesetzesvorloage über das Wlede~-

GNlIldlegend 'sind dl8rin ifoLgende Ä:nderuill- inkrafttreten des österreich ischen Grundver
gelll: Zunächst weld,en die Stempelgebü,ijreu kehl'ls.ree.htes eingebracht. Der Zweck der Vor. 
für d,ie. AusoSteUung von Identitäts- und Per- lage 'ist, das österreichische . Gr;undv,e:kehrs
sonalausweisen geregelt und zweitens ent- recht mögliCihst unverändert Wieder m Gel
hält die Vortage eine Er.gänzung des Paß- tung iZU setr~en und die deutischen Vorschriften 
gesetzes' jn strafrechtlicher Hinsicht, hämliClh aufzuheben._ 
in Bezug auf Fälschungen von Pässen und Nach der bi'sherigen FasSlIDg des Gesetz.e,s 
Ausweispapieren u.nd auf 'ein !Unbefugtes wiare'll.PaehtVierträge nur dann genehmigungs.
übe~sc~reiteu der ~undesgr~ßlzen. pflichtig,' weunsie' ,auf mind.estens, .. sechs 

MIt dIeser Novelherung wlI'd das deutsche Jahr,e abgeschlossen wurden. Dl:e Pra~l's hat 
Paßstr,afgesetz, a1,so die deutsche Paßord- ergeben, daß diese Bestimmung viel1aoo. in 
nung ,außer Kraft gesetzt.. der Weis,e umgangen wurde, daß man kurz-

Mit dem Gesetz war auch die Frage zu fristige Verträge immer wied,er verlängerte. 
lösen, daß infolge der verspäteten Verlaut- Dadurch -i,st die erwünschte Kontrolle de,r 
barung eine ungleiche Behandlung :hinsicht- Verpachtungen teilweise verhindert worden, 
lich der Gebühren e,ingetreten ist, ,die für und deshalb h,at der Justizausschuß der Ab
die Ausstellung eines Passes für öslerreiClhi- änderung dieser Bestimmung ~ugestimml E,s 
sehe Staatsbürger 1 S und für ,fremde Staats- WlUrde f,estge,setzt, .daß ,alle PaC'htverträge 
b~r,ger 3 S betrage.n. E~. großer Teil ~er Be- ,genehmigungspflichti,g sind, wenn sie eine 
vOlkerung hatte dle ,allnerten AusweIse be- . Fläche von mehr 'al,s, 1000 Quadr:atmetern um
reits bezogen und die, die nachher kamen, lassen. Diese Ausnahme ist im ausgespro
wurden hena.chteiligt, was aber nicht ~henen Interesse der Kleinpä-c.hter besehlos
immer - wie man weiß, können solche Un- sßn worden. 
zukömmliohkeitel1 'eben nicht generell be- Eine weiter,e Aufgabe des GrtUndverkehrs
wältigt werden :- gerad·e die Schuld der gesetzes ist es, <spekulative Grundkäuf,e zu. 
Ansuchend'en, tSOndern oft der Behörde, ist. verhindern iUlld eine ordnungsmäßige Bewirt-:
Daher ist im MotivenbefiiCllit auch ein Ver- schaltung de,s nutzbaren Grundes !Zu sichern. 
merk enthalten, wOiTIJacb auf dem Verord- Darüber hinausgehende Bestimmungen zur 
nungswege ,zwischen dem Finanzminisl-erium Erhaltung bätUerlicher Wirtschaften 'llIlid ,zur 
und dem Bundesministerium für Inneres Ab- Vermeidung unnötiger Te.ilungen müssen in 
machungen getroffen werden sollen, denen einem besonderen Ge,setz ihren Ausdruck 
zufolg-e für· solche Fälle ,der Ausstellung von finden. 
IdentitätSKarten keine Gebühr eingehob.en 
werden, sondern ,diese erst für k\,inftige Dem Antflag des JusUzauS<Schusses ist 
z.eiten in Betracht kommen soll. daher d,ie verfassuIItg,smäßige Zustimmung 

erteilt worden. Gle.ic.hzeitig wurde eine E Jl t-Der Verfassungsausscbuß hat sich heute 
mit der Vorlage beschäftigt und 'sohlägt dem sc h I i e ß u ng des Nationalrates angenom
Hohen Bundes~at vor, 'gegen die vorliegende men, die folgenden Wortlaut hat (liest): 
NovelUerung k ein e n Ein s p I' U c h zu er- Die mit der Vollziehung betrauten Hun-
h b I d~mini,sterien werden ersucht, naeh In-

e en. . * kr,aftsetzen der Grundverke-hrsnovelle 1946 
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im Verordnungswege dafür V orsorge ~u 
treffen, daß di,e im § 1, Absat,z (4), di,eser 
Novelle angeführte V oHZlugsanwei'sung und 
die Vero:rdmmgen aus den Jahren 1924, 

. lÜ26, 1927, 1930, 1932 und 1936 einer ülber
prüfung unterzogen wer-den und daß bei 
einer neuen Bezeic'hnung der von den Vor-. 
schrifJen d'es Grundv,erkehrsgesetzes- nach 
§ 2, Absatz (2), auszoUnehmeooen Ortsge
meinden (Katastralgemeinden) nur Jene 
in Frage kommen dürfen, die ausg,espro
ehen städtischen Charakter aufweisen." 
Ich stelle daher den A n t rag, gegen den 

vorlieg,enden Ges'etzesbescMuß k ein e n 
Ein,spruch ,zu erheben. und der Ent
sc ,h 1 i e ß u n ,g des NaUonalrates zuzustim
men. 

* 
Der Bu.ndesrat erhebt ge'gen den Gesetzes

beschluß k ein e n Ein s p ru c h und stimmt 
de:r E n ts chI i e ß u n ,g gemäß dem Antrag 
d~s Berichterstatters zu. 

Als 14. Punkt der Tagesordnung gelangt 
der Gesetzeshesch1uß des Nationalrat.es vom 
18. Juni 1946, betreffend das Zollüberleitungs
gesetz, zur Verhandlung. 

Berichterstatter Leissing: Hoher Bundesrat! 
Der Nationalrat hat in 'seiner Sitzung vom 
18. Juni 'cl. J. das Bund'esge,setz über die 
Wiederinkraftsetzung der ös>terreichi'schen 
Rechbsvor,schrHten auf d,em Gebiete der 
Zölle, kurz ZoUüberleitungs,esetz, gemäß 126 
der Beilagen besc.lJlossen. /' .. 

.Wenngleich man heute infolge der o.bwal
tenden Umstände und trotz ,alle'r Bemüh'llll
gen der zuständ,igen Wirt8chaft8lbehörden nur 
von einem sehr besc'heidenen Warenverkehr 
mit dem Au:slande ,sprechen wann, ergibt sieh 
dennoch die Notwendigkeit, durch ein Zoll
überleitungsgesetz auf dem Ge,biet der Zölle 
OrdnUl1lg zu schaffen. Das österreichische 
Zollgesetz als bloßes R~CJht:s- und Verfahrens
gesetz .nach dem Stande vor der Annexion 
soll wiefler in Kraft ,gesetzt werden, zumal es 
sich mit seinen Durchführungsbestimmungen 
bewä'hrt hat. Die Rückkehr:ru diesem Gesetz 
wird auch, wie Fachleute erklären, keine 
nennenswerten admin1strativen Schwierig
keiten mit sich . bringen. Die eigentlichen 
wirtschaftlichen Zollbestimmung.eill erhalten 
im Zolltar.if ihren Ausdruck. Wie jeder W.irt
sehaftler weiß, entspricht der Zolltarif nach 
d,em Stand vom 13. März 1938 nur mehr teil
weis'e den :zur Zeit in österreich gegebenen 
W,irtschaftsverhältnissen. Immerhin aber ent
spr.ieht er diesen V,erh'ältnissen noch eher als 
der d'eutsche Tarif, d,er praktisch nicht mehr 
anwendbar ist. Die Aufstellung eines neuen 
ZolltarHes setzt die F,estigung der wirtschaft
lichen Verhältnisse voraus und w;ird daher 

·erst zu einem späteren Zeitpuuikt möglich 
sein. Der ,augenblicklichen Wirtschaftslage in 
öst,erreich wird man nötigenfl3.11s duroh die 
Anwendung der Vertrag1Slzölle, über,wiegend 
aher durch die in § 5 d,es ZoUgesetzes vor
gesehenen Möglich~ei~en rur Ermäßigung 
oder Aufhebung bestimmter Zölle, Rechnung 
traJgen. 

Der Zollausschuß des Nationalrates hat 
ein~ ÄnderunO' deJs Gesetze's dahingehend be-

l> • 

sc,hlossen, daß. die Ermächtigung d~s Fmanz-
ministers g.emäß § 5 Zll1r Erlassung von 
Vero:r.dnungen und Einzelverfügungen, be
tr,effend die vorübergehende Ermäßig.ung 
oder Aufhebung von Zöllen nur bis zum 
30. Juni 1947 befrist,et wird. Diese Fristset,. 
zung ist 'sehr IZ.U 'begrüßen, .da dooh iZ~. ho~en 
ist daß sieh die wirtschaftlIchen Vel'haltmsse 
bi~ zu diesem Zeitpunkt entispr,echend kon
solidie.ren werden und neue Durchführung's
bestimmungien vorUegen. Die eingehra~hte!l 
und ,einstimmig angenommenen Re'soluh()~en 
bedi!glich der Zollbetreiung. für lebeIlJs~llCh
tige Na'hrung.smittel und dIe AiUsarbeItung 
von Geset.zesvorlagen zu einer !zweckentspre
chendoo Lenkung dies Außenhandels sind 
gutgeheißen worden. 

ner Ausschuß für wirtschaftliche Ange
legenheHen hat .in seiner heutigen. Sitzu.ng 
die Geset.z:esvorl,age geprüft und Ihr e111-
sob11eßlich der beigedruckten E n t s chI i e
ß u.n. g 'e n die Zusti'1ll'mllIlig gegeben. Im 
N amen ,des AllJsschus.ses steUe ich daher den 
A n t rag, der Hohe Bundesrat wolte gegen 
di'ese:s GesetiZ k e;i ill e n Ein s p l' U c h er
heben. 

• * 
Die EntschlJießung,en 

'Wortlaut: 

1. 

:l'\aben foLgenden 

Her BundesmindJste:rflÜr Finanzen wird auf
geforde,rt, für lebenSlWLchtige Nahrungsmittel 
zur V!ermeidUing von Preissteigemngen :Wäh
rend der Geltu[ll~sdauer des § 5 dli:eses 
Gesetz,es, keine ZöBe eiuZlooeben. 

2. 
Der Bundesflat gLbt der AluUassung Aus

druck, 'Gaß bei den -gegenwärtigen V,erthält
niss'eIIl im Zollwege -eine zielbeW1Uj3te Reg.e
Jung der Auße.nwir·lschaft -'U!IlmÖlglic:h ist. Er 
richtet l3Jll die Bundesregierung das Ersuchen, 
die erforderUchen Gesetzesvorlagw, die ge
eignet sind, mßie .zweckentspreehend,e Len
kung,des Arußenhandels in die Wege· zu 
leiten, ra's.chest der Volksv,ertretung vorzu
legen. 

'" 
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Bei der A b s tim m u n g werden der 
Antrag des Berichtel;statters, gegen den Ge
setzesbes·cohluß des Natiönalrates k ein e n 
Ein s p r.u c h zu erhebeu, sowie die beip·en 
Entschließungen angenommen. 

Den letzten Punkt der Tagesordnung bildet 
die Neuwahl ,der .beiden Stellv·ertreter des 
VOfiSitzenden des Bundesrates, der zwei 
Schriftführer .und der .zwei Ofid.ner. 

Vorsitzender: N,achder IBundesverfassung 
wechseln im Vorsitz des Bundesrates die 
Länder halbj-ahrlich in alpha'betischer Rei
henfolge. Vom 1. Juli ,an geht der Vorsitz auf 
das Bundesland Bur,genland über. 

Für die Neuwahl der Vorsitzelliden-Stell
vertr'eter, der SchrifUü.h~er und der Ordner 
Liegt folgender Vor s c 11 lag vor: 

_. 
UThQ Dr. Franz L 'a t z ,k a; als Ordher die 
Bundesräte Leopold '\V ein m a y e rund 
Leopold M i 11 w i s eh. 

Ich 'Schlage dem Bund·elsrat vor, von der 
Wahl mit Stimmzetteln abzusehen und sie 
durch Akklamation vorzune,nmen, und -zwar 
in der Wetse, daß zuerst die Wahl der Vor
sitZießden--Stelv·ertreter und danlJl unter einem 
die Wla!hlder SchrifUührer und der Ordner 
vorgenommen wird. 

* 
Gegen den yorgesClhlagenen W,ahlvorgang 

wird kein Einwand erhoben und der W a h l
vor s chI aga n gen 0 m m e n. 

DaJIl1it ist das B ü r 0 des Bundesrates für 
das nächste Halbjahr ge ib,i 1 d e t. 

Als erster Vorsitzender-Stellvertreter wird Die Tag e so r d nun g i,st ·e l' s c·h ö p f t. 
BUllId;es'flat, K,a:r! H 0111 a y und als zweiter I Die n ä c 11 s t ,e S i t zu n g wifidauf schrÜt. 
VOI'lSItzenoder-Stellve'rtreter BUlIlidesl'!at Josef IUClhem Wege ,ehlJberufen werden. 
Reh r 1 vorgeStChlagen; als Schriftführer die 
Bundesrät·e Prof. Dr. Adalbert Du sc h ,e k J nie Sitzung ist ge sc h los sen. 

Schlutider Sitzung: 16 Uhr. 

Druck der österreichischen Staatsdruckerei 6444 46_ 

• 
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